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tere Umrechnung zwischen Netto-
grundfläche und Gebäudenutzfläche 
erfolgen muss. So können zwischen 
den flächenbezogenen Kennwerten 
durchaus große Unterschiede auftre-
ten, die sich erst nach Multiplikation 
mit den entsprechenden Flächen als 
kennzeichnende Absolutwerte eines 
Gebäudes angleichen. Absolutwerte 
für das Gesamtgebäude zeigen eine 
gute Übereinstimmung mit ausge-
führten Objekten [L2-L3, L20-L21]. 
Die Berechnung des Endenergie-
bedarfs nach DIN V 18599 tendiert 
nach ersten publizierten Erkennt-
nissen zu geringeren Zahlenwerten 
als nach dem bisher gebräuchlichen 
Normverfahren und erhöht damit 
die Übereinstimmung zwischen End- 
energiebedarf und tatsächlichem 
Verbrauch von Wohngebäuden im 
Neubaubereich und von sanierten 
Objekten [L22-L23].

Der zulässige Transmissionswärme-
verlust des zu errichtenden Wohnge-
bäudes resultiert allein aus den Wär-
meverlusten der wärmetauschenden 
Hüllfläche des Referenzgebäudes und 
stellt eine Fortführung der Anfor-
derungen der EnEV dar. Die bislang 
ergänzende Festlegung tabellierter 
Höchstwerte der auf die wärmeüber-
tragende Umfassungsfläche bezoge-
nen Transmissionswärmeverluste in 
Abhängigkeit der Gebäudekubatur 
entfällt ersatzlos. Dieses Vorgehen 

vereinfacht zwar die rechnerische 
Nachweisführung, ermöglicht aber die 
Planung und den Bau vollverglaster 
Wohngebäude, ohne durch Begren-
zungen der Wärmedurchgangskoeffi-
zienten regulierend auf das sommer- 
liche Temperaturverhalten einzuwir-
ken. Daher kommt dem rechnerischen 
Nachweis des sommerlichen Wärme-
schutzes weiterhin eine sehr wichtige 
Bedeutung zu. 

Die Primärenergiefaktoren fp der EnEV 
werden im GEG unverändert fortge-
führt. Für den nicht erneuerbaren An-
teil am Strom-Mix gilt der fp–Wert von 
1,8. Diese Reduktion berücksichtigt 
den steigenden Anteil der erneuerba-
ren Stromerzeugung der nächsten Jah-
re am Strom-Mix in Deutschland. Eine 
Neuerung des GEG stellt die verpflicht-
ende Angabe der mit dem Gebäude-
betrieb einhergehenden Treibhaus-
gasemissionen als Produkt aus dem 
Endenergiebedarf und dem dazugehö-
rigen Emissionsfaktor dar. Die bisher 
freiwillige Angabe wird zukünftig mit 
standardisierten Emissionsfaktoren im 
Energieausweis als weitere Informa-
tion erfolgen. Sie bedeutet allerdings 
keine neue Anforderungsgröße. 

Als Referenzklima für Deutschland ist 
der Referenzstandort Potsdam mit den 
Klimadaten gemäß DIN V 18599-10 zu 
verwenden. Dies gilt sowohl für die 
energetische Bilanzierung von Heizung 
und Kühlung sowie für die im Rahmen 
dieser Berechnungen zu ermittelnden 

Heiz- und Kühllasten zur Bestimmung 
der Leistungsdaten der Anlagentech-
nik. Dabei ist dringend zu beachten, 
dass diese Festlegungen den Planer 
nicht davon entbinden, die Auslegung 
der Heizung und ggf. Kälteerzeugung 
standortbezogen mit den dazu gelten-
den Normverfahren zu bestimmen. So 
beträgt z.B. die Außentemperatur zur 
Auslegung für die Heizung -12 °C. Die 
standortabhängige Wertespanne zur 
Heizlastberechnung deutscher Wohn-
orte liegt aber zwischen -10 °C und  
-24 °C.

8.2  �Luftdichtheit der 
Gebäudehülle

Die Gebäudehülle ist nach den Re-
geln der Technik luftdicht auszuführen 
(GEG § 13). Darüber hinaus wird im sog. 
Referenzwohngebäude eine Abluft-
anlage zugrunde gelegt, die nur dann 
energetisch bilanziert werden darf, 
wenn die Luftdichtheit der Gebäude-
hülle mittels Blower-Door-Verfahren 
gemäß DIN EN ISO 9972 mit einem 
n50-Luftwechsel ≤  1,5  h-1 bestimmt 
wird (GEG § 26). So wird die Luftdicht-
heitsprüfung in Neubauten mit ma-
schineller Wohnungslüftung nahezu 
obligatorisch. Der Anforderungswert  
n50 ≤ 3,0 h-1 gilt weiterhin für Gebäu-
de(teile) ohne raumlufttechnische An-
lagen, d.h. mit freier Fensterlüftung.
          

Bild 8.1: Real geplantes Gebäude (links) und das dazu gehörende Referenzgebäude (rechts) mit Bauteil- und Anlagenausführung gemäß Tabelle 8.1
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Tabelle 8.1: Ausführung des Referenzgebäudes für Wohngebäude gemäß GEG Anlage 1
Zeile Bauteil/Systeme Referenzausführung/Wert (Maßeinheit)

Eigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 4)

1.1 Außenwand (einschließlich 
Einbauten, wie Rollladen- 
kästen), Geschossdecke gegen 
Außenluft

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2·K)

1.2 Außenwand gegen Erdreich, 
Bodenplatte, Wände und  
Decken zu unbeheizten  
Räumen

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2·K)

1.3 Dach, oberste Geschossdecke, 
Wände zu Abseiten

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2·K)

1.4 Fenster, Fenstertüren Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2·K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g^ /g = 0,60

1.5 Dachflächenfenster Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g^ /g = 0,60

1.6 Lichtkuppeln Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2·K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g^ /g = 0,64

1.7 Außentüren; Türen gegen  
unbeheizte Räume

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2·K)

2 Bauteile nach den Zeilen 1.1 
bis 1.7 

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB = 0,05 W/(m2·K)

3 Solare Wärmegewinne über 
opake Bauteile

wie das zu errichtende Gebäude

4 Luftdichtheit der  
Gebäudehülle

Bemessungswert n50 Bei Berechnung nach  
• DIN V 4108-6:2003-06: mit Dichtheitsprüfung
• DIN V 18599-2:2018-09: nach Kategorie I

5 Sonnenschutzvorrichtung keine Sonnenschutzvorrichtung

6 Heizungsanlage •	� Wärmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert, bei der Berechnung nach § 20 Absatz 1 nach 1994), 
Erdgas, Aufstellung: 
- für Gebäude bis zu 500 m2 Gebäudenutzfläche innerhalb der thermischen Hülle 
- für Gebäude mit mehr als 500 m2 Gebäudenutzfläche außerhalb der thermischen Hülle

•	� Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem innerhalb der wärmeübertragenden Umfassungs- 
fläche, innen liegende Stränge und Anbindeleitungen, Standard-Leitungslängen nach  
DIN V 4701-10:2003-08 Tabelle 5.3-2, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Δp const), Rohrnetz  
ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen 

•	� Wärmeübergabe mit freien statischen Heizflächen, Anordnung an normaler Außenwand, Thermostatventile 
mit Proportionalbereich 1 K nach DIN V 4701-10:2003-08 bzw. P-Regler (nicht zertifiziert)  
nach DIN V 18599-5:2018-09

7 Anlage zur Warmwasser- 
bereitung

•	 zentrale Warmwasserbereitung 
•	 gemeinsame Wärmebereitung mit Heizungsanlage nach Nummer 6
•	� bei Berechnung nach § 20 Absatz 1: 

allgemeine Randbedingungen gemäß DIN V 18599-8:2018-09 Tabelle 6, Solaranlage mit Flachkollektor nach 
1998 sowie Speicher ausgelegt gemäß DIN V 18599-8:2018-09 Abschnitt 6.4.3

•	� bei Berechnung nach § 20 Absatz 2: 
Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschließlichen Trinkwassererwärmung entsprechend den Vorgaben nach 
DIN V 4701-10:2003-08 Tabelle 5.1-10 mit Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie 
Wärmeerzeuger, 
- kleine Solaranlage bei AN ≤ 500 m2 (bivalenter Solarspeicher) 
- große Solaranlage bei AN > 500 m2

•	� Verteilsystem mit Zirkulation, innerhalb der wärmeübertragenden Umfassungsfläche, innen liegende Stränge, 
gemeinsame Installationswand, Standard-Leitungslängen nach DIN V 4701-10:2003-08 Tabelle 5.1-2

8 Kühlung keine Kühlung

9 Lüftung zentrale Abluftanlage, bedarfsgeführt mit geregeltem DC-Ventilator
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Angepasst wurden bereits in der EnEV 
2014 die Anforderungen an die Dicht-
heit großer Gebäude. Sobald das kon-
ditionierte Luftvolumen den Wert von 
1.500 m3 übersteigt, wird der Volumen-
strom auf die Hüllfläche des Gebäudes 
bezogen. Der nach DIN EN ISO 9972 
ermittelte Messwert darf dann bei 
Gebäuden ohne raumlufttechnische 
Anlagen 4,5 m³/m²h und bei Gebäu-
den mit raumlufttechnischen Anlagen  
2,5 m³/m²h nicht überschreiten (GEG  
§ 26).

Parallel zur Luftdichtheit der Gebäude- 
hülle ist im GEG (§ 11) ebenfalls die 
Durchführung von Mindestluftwech-
seln durch Inbezugnahme der DIN 
4108-2 sowie auch DIN 4108-3 in einem  
zu errichtenden Gebäude verankert.

8.3  �Berücksichtigung von 
Wärmebrücken

Ein hoher Wärmeschutz der Gebäu-
dehülle wirkt sich gravierend auf die 
Wärmebrückenthematik (GEG § 12 
und § 24) der Bauteilanschlüsse aus. 
Das GEG nimmt das überarbeitete und 
mit zusätzlichen Details veröffentlich-
te DIN 4108 Beiblatt 2 [R7] in Bezug 
und ermöglicht damit die Bilanzierung 
verbesserter Wärmebrücken in Form 
reduzierter pauschaler Wärmebrü-
ckenzuschläge. 

Der weiterhin im Referenzgebäude zu-
grunde gelegte, auf die Gebäudehüll-
fläche bezogene Pauschalwert ΔUWB 
von 0,05 W/(m2 K) entspricht nunmehr 
der Kategorie A, d.h. dem bisherigen 
Niveau üblicher Wärmebrückende-
tails. Das neue Beiblatt 2 enthält da-
rüber hinaus zahlreiche verbesserte 
Anschlussdetails der Kategorie B, die 
einen pauschalen Zuschlag am real 
geplanten Gebäude mit ΔUWB von  
0,03 W/(m2 K) ermöglichen. Damit 
wird eine aufwendige individuelle 
Ermittlung der zusätzlichen Wärme-
brückenverluste zur Reduktion der 
Transmissionswärmeverluste für die 
Nachweisführenden weniger erfor-

derlich als bisher. Gleichzeitig vervoll-
ständigt sich aber auch die Liste der 
nachzuweisenden Details z.B. für An-
schlüsse bei Tiefgaragen, an unbeheiz-
te Keller, etc. Weitere Informationen 
zu den Details im neuen Beiblatt 2 so-
wie zur Anwendung pauschaler Wär-
mebrückenzuschläge enthält Kapitel 6 
dieser Broschüre. 

8.4  Sommerlicher Wärmeschutz
Der sommerliche Wärmeschutz wurde 
letztmalig im Zuge der Überarbeitung 
der DIN 4108-2 [R6] neu gefasst. Er ist 
wie bisher normativ im Rahmen eines 
vereinfachten Verfahrens über eine 
Begrenzung der Sonneneintragskenn-
werte oder alternativ mittels dynami-
scher Gebäudesimulationsrechnungen 
für einzelne Räume, Raumgruppen 
oder Nutzungszonen nachzuweisen. 
Die Zielsetzung lautet in erster Linie, 
Gebäudenutzer vor hohen Raumtem-
peraturen zu schützen und eine Ener-
gieeinsparung durch die Vermeidung 
von Klimatisierungsbedarf sicherzu-
stellen. Bei besonderes großen Fens-
terflächenanteilen im Wohnungsbau 
wird zur rechnerischen Einhaltung der 
Anforderungen häufig eine Simulati-
onsrechnung der kritischen Raumsitu-
ationen erforderlich, um einen Nach-
weis erfolgreich führen zu können. 
Im Hinblick auf die sich insbesondere 
in den Sommermonaten zuspitzende  
Klimaerwärmung sollten die Planen-
den die Fensterflächenanteile der Fas-
saden maßvoll begrenzen, um einer 
Klimatisierung von Wohnräumen nicht 
Vorschub zu leisten.   

8.5  �Anforderungen an die 
Anlagentechnik

Die bereits in der EnEV formulierte 
Forderung zur Aufrechterhaltung der 
energetischen Qualität von Bauteilen 
und der Anlagentechnik ist im GEG  
§ 57 explizit auf Komponenten der An-
lagentechnik erweitert worden. Dies 
gilt auch für eine sachgerechte Be-

dienung (GEG § 59) und die Wartung 
und Instandhaltung derartiger Anlagen 
(GEG § 60). Weitere Festlegungen be-
treffen die Regelgüte unterschiedlicher 
Anlagenkomponenten, die Begrenzung 
der elektrischen Leistung von Ventila-
toren sowie die Wärmedämmung von 
Rohrleitungen.

Das GEG beinhaltet ein generelles Be-
triebsverbot von mit Heizöl oder fos-
silen Festbrennstoffen betriebenen 
Heizkesseln ab dem 1. Januar 2026 in 
Neubauten, sofern andere Energieträ-
ger wirtschaftlich möglich sind. Auch 
auf Bestandsgebäude wird dieses Be-
triebsverbot ausgeweitet (GEG § 72). 
Zahlreiche Ausnahmeregelungen sind 
zwar ebenso vorhanden, der politische 
Wille zur Umstellung der Beheizungs-
struktur von Wohngebäuden wird aber 
an dieser Stelle des Gesetzes beson-
ders deutlich. 

8.6  �Nutzung erneuerbarer 
Energien

Das EEWärmeG wurde bereits im 
Vorgriff auf die EnEV 2009 im Januar  
2009 erlassen und 2011 geändert. 
Die dort getroffenen Festlegungen für 
zu errichtende Gebäude sind nun in 
Abschnitt 4 des GEG in den §§ 34-45 
übernommen. Eigentümer neu errich-
teter Gebäude müssen erneuerbare 
Energien nutzen. Das gilt unabhängig  
davon, ob es sich um ein Wohngebäude  
oder ein Nichtwohngebäude handelt. 
Auch vermietete Immobilien unterlie-
gen dieser Pflicht. Eigentümer alter Ge-
bäude können Förderprogramme der 
Bundesregierung in Anspruch nehmen, 
wenn sie freiwillig erneuerbare Energi-
en nutzen. Darüber hinaus sind in den 
Bundesländern eigene Festlegungen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien 
bei Bestandsgebäuden weiterhin mög-
lich wie z.B. in Baden-Württemberg 
[R27]. Es existieren unterschiedliche 
Möglichkeiten, den Forderungen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien bei 
der Wärme- und Kälteerzeugung nach-
zukommen.             
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Die Strahlungsenergie der Sonne 
kann durch solarthermische Anlagen 
genutzt werden (GEG § 35). Um die 
Nutzungspflicht zu erfüllen, müssen 
Gebäude den Wärmeenergiebedarf in 
diesem Fall zu mindestens 15 % aus 
Solarenergie decken. Der Nachweis 
für Wohngebäude gilt als erfüllt, wenn 
die Kollektorfläche zur Trinkwasser- 
erwärmung bei Wohngebäuden mit 
höchstens zwei Wohnungen 0,04 m2 
Fläche pro m2 beheizter Nutzfläche, 
bei größeren Wohngebäuden 0,03 m2 
Fläche pro m2 beheizter Nutzfläche 
aufweist. Zu beachten ist, dass die 
Pflicht nur dann erfüllt wird, wenn der 
Kollektor mit dem europäischen Prüf-
zeichen „Solar Keymark“ zertifiziert ist 
(eine Ausnahme gilt hier nur für Luft-
kollektoren).

Hinweis:
Diese pauschale Nachweisführung 
führt in der Regel zu einer Überdi-
mensionierung der Kollektorfläche, 
die je nach Warmwasserbedarf zu 
Unwirtschaftlichkeit und zu techni-
schen Problemen führen kann, wenn 
die erzeugte Wärmeenergie nicht 
abgenommen wird. Es wird daher 
empfohlen, die sich aus dem Solar- 
ertrag ergebende Minderung des 
Endenergiebedarfs > 15 % nachzu-
weisen und nicht die auf die Nutzflä-
che bezogene Kollektorfläche heran-
zuziehen.

Die Nutzung von Strom aus erneuer-
baren Energien ist gemäß GEG § 36 
zukünftig ebenso möglich, um die An-
forderungen zu erfüllen. Grundsätzlich 
gilt hier ebenso ein Deckungsanteil der 
Endenergie der Wärme- und Kältever-
sorgung von mindestens 15 % oder 
aber alternativ eine Anlagengröße, de-
ren Nennleistung in Kilowatt mindes-
tens dem 0,03-fachen der Gebäude-
nutzfläche geteilt durch die Anzahl der 
beheizten oder gekühlten Geschosse 
entspricht.

Neben Solarenergie und Biomasse 
kann auch Geothermie oder Umwelt-
wärme genutzt werden (GEG § 37). 
Dies ist Wärme, die Luft oder Wasser 
entnommen wird. In Abgrenzung zur 
Abwärme muss es sich dabei um na-
türliche Wärmequellen handeln. Geo-
thermie, also Wärme, die aus dem Erd- 
inneren kommt, wird je nach Tiefe der 
Erdbohrung unterschieden zwischen 
tiefer Geothermie und oberflächen-
naher Geothermie. Sowohl Wärme-
energie tief liegender Schichten bis 
100  Meter Tiefe als auch oberflächen-
nahe Erdwärme muss mit Hilfe einer 
Wärmepumpe auf das gewünschte 
Temperaturniveau angehoben werden. 
Wer Erdwärme oder Umweltwärme 
nutzt, muss seinen Wärmebedarf zu 
mindestens 50 % daraus decken. Die 
bisher im EEWärmG gestellten techni-
schen Anforderungen, z.B. bestimmte 
Jahresarbeitszahlen beim Einsatz von 
Wärmepumpen und die Ausstattung 
mit Wärme- und Stromzählern entfal-
len zukünftig.

Grundsätzlich kann auch flüssige, 
gasförmige und jede Form von fester 
Biomasse zur Pflichterfüllung genutzt 
werden (GEG §§ 38-40). Es muss sich 
dabei allerdings um Biomasse im Sinne 
der Biomasseverordnung handeln. So 
dürfen die „klassischen“ Brennstoffe 
wie Holzpellets, Holzhackschnitzel und 
Scheitholz genutzt werden. Wer feste 
Biomasse nutzt, muss seinen Wärme-
bedarf (Warmwasser, Raumwärme und 
Kühlung) zu mindestens 50 % daraus 
decken. Das Gesetz stellt zusätzlich zu 
diesem Mindestanteil gewisse ökologi-
sche und technische Anforderungen, 
die den umweltverträglichen Einsatz 
der Technologien gewährleisten sollen. 

Die Nutzung von Kälte aus erneuerba-
ren Energien gemäß GEG § 41 kommt 
für Wohngebäude normalerweise 
nicht in Frage.

Anstatt der Nutzung erneuerbarer 
Energien können als Ersatzmaßnah-
me z.B. die Nutzung von Abwärme 
direkt oder mittels Wärmepumpen 
gemäß GEG § 42, die Nutzung von 

Kraft-Wärme-Kopplung gemäß GEG  
§ 43 oder aber Fernwärme gemäß GEG 
§ 44 alternativ in Betracht gezogen 
werden. Dazu ist in allen Fällen der 
Wärme- oder Kälteenergiebedarf zu 
mindestens 50 % aus diesen Prozes-
sen zu decken. Eine Ausnahme bildet 
die neue Technologie der Brennstoff-
zellenheizung, die nur einen Anteil von  
40 % erfordert.

Eine weitergehende alternative Ersatz-
maßnahme ohne Einhaltung der Nut-
zungspflichten der zuvor beschriebe-
nen anlagentechnischen Maßnahmen 
enthält GEG § 45 mit der Unterschrei-
tung der Anforderungen an den zuläs-
sigen Transmissionswärmeverlust von 
15 % gemäß GEG § 16. Dies wäre zu-
mindest theoretisch auf Berechnungs-
basis des Referenzgebäudes durch den 
Bau eines vollverglasten Gebäudes mit  
3-fach Wärmeschutzverglasung möglich.

Entscheidend bei allen Varianten der 
möglichen Maßnahmen ist deren Kom- 
binationsmöglichkeit. So kann der 
reduzierte Deckungsanteil einer ein-
zelnen Technologie durch die Rest- 
deckung einer oder mehrerer weiterer 
Technologien ergänzt werden. Eine 
detaillierte Nachweisführung insbe-
sondere bei kombinierten Ersatzmaß-
nahmen ist mittels DIN V 18599 Bei- 
blatt 2 möglich, welches entsprechen-
de Formblätter und Erläuterungen zur 
Erfüllung der Nachweise nach dem bis-
herigen EEWärmeG enthält und wei-
terhin verwendet werden kann. 
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8.7  Energieausweise

Die angegebenen Energieeffizienzklas-
sen bewegen sich in der Spanne von  
A+ (Endenergie < 30 kWh/m2·a) bis 
H (Endenergie > 250 kWh/m2·a). Die 
Zuordnung ist sowohl für Bedarfs- als 
auch für Verbrauchsausweise gleich. 
Inwieweit diese Festlegung zur Klar-
stellung der Gebäudeenergieeffizienz 
dient, darf hinterfragt werden, wenn 
regenerative Endenergien in diesen 
Zahlenwerten der Endenergie nicht 
enthalten sind – vgl. Kapitel 7.2. In 
den neu konfigurierten Ausweisfor-
mularen [31] für Wohngebäude hat 
der Gesetzgeber die Aufnahme der flä-
chenbezogenen Angabe zu Treibhaus-
gasemissionen in kg CO2-Äquivalent 
verpflichtend angelegt. 

Mit Inkrafttreten der letzten Energie-
einsparverordnung am 1. Mai 2014 
wurde jeder Ausweis für ein Bestands-
gebäude sowie für ein zu errichtendes 
Gebäude über ein elektronisches An-
tragsverfahren registriert. Die erstell-
ten Ausweise und die Ausstellenden 
werden weiterhin amtlich registriert. 
Diese Aufgabe übernimmt bis auf wei-
teres das Deutsche Institut für Bau-
technik (DIBt) im Auftrag der Landes-
behörden.

Die Forderung der EPBD-Richtlinie 
zur Einführung eines Kontrollsystems 
für Energieausweise und Inspek- 
tionsberichte für Klimaanlagen ist 
ebenfalls seit 2014 im DIBt für die 1. 
Prüfungsstufe aufgebaut und umge-
setzt. Ein repräsentativer Anteil aller 
Neubauvorhaben eines Jahres soll in 
bis zu drei Prüfstufen stichprobenar-
tig kontrolliert werden. In den meisten 
Bundesländern existiert offensichtlich 
bislang keine derartige Kontrollinstanz. 
Lediglich in Nordrhein-Westfalen und 
in Baden-Württemberg werden offen-
sichtlich derzeit Kontrollen der Stufen 
2 und 3 durchgeführt [32].

8.8  Vollzug des GEG

Nach Fertigstellung eines neu zu er-
richtenden Gebäudes hat der Bauherr 
oder Gebäudeeigentümer der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde 
eine Erfüllungserklärung abzugeben 
(GEG § 92). Die Ministerien der Länder 
entscheiden, wer zur Ausstellung der-
artiger Erklärungen berechtigt ist. Eine 
Erfüllungserklärung ist ebenso auszu-
stellen bei Änderungen bestehender 
Gebäude im Sinne des GEG § 48 bzw. 
§§  50-51. Die Erfüllungserklärungen 
müssen Bezug nehmen auf die Be-
rechnungsvorgaben des GEG sowie 
die technischen Anforderungen und 
Randbedingungen, um eine Überprü-
fung der Nachweise zu ermöglichen.

Neben den Erfüllungserklärungen wer-
den sog. Unternehmererklärungen als 
private Nachweise gewerblicher Un-
ternehmen nach Abschluss folgender 
Arbeiten an Gebäuden erforderlich:   

1. �Änderungen von Außenbauteilen im 
Sinne GEG § 48,

2. �Dämmung oberster Geschoss- 
decken,

3. �Einbau von Zentralheizungen,
4. �Ausstattung von Zentralheizungen 

mit Regelungseinrichtungen,
5. �Einbau von Umwälzpumpen in Zen-

tralheizungen und Zirkulationspum-
pen in Warmwasseranlagen,

6. �erstmaliger Einbau, Ersatz oder 
Wärmedämmung von Wärmever-
teilungs- und Warmwasserleitungen

7. �Einbau von Klima- und raumluft-
technischen Anlagen (RLT)

8. �Ausrüstung von RLT-Anlagen mit 
Einrichtungen zur Feuchteregelung

Gewerbliche Lieferanten von fester, 
gasförmiger oder flüssiger Biomasse 
müssen mit der Abrechnung der Ener-
gielieferungen dem Eigentümer eines 
Gebäudes bestätigen, dass die Anfor-
derungen an Biomasse nach der Bio-
masseverordnung [R28] eingehalten 
sind. Mit diesen Bestätigungen kann 
die Erfüllung der Nutzungspflichten 
zur Verwendung erneuerbarer Ener- 
gien nachgewiesen werden.

Neben den zuvor genannten Erfül-
lungsbescheinigungen und Unterneh-
mererklärungen kommt bei mit Brenn-
stoffen betriebenen Heizungsanlagen 
dem Bezirksschornsteinfegermeister 
die Aufgabe zu, im Rahmen der Inbe-
triebnahme heizungstechnischer An-
lagen oder der Feuerstättenschau die 
Einhaltung der Anforderungen des 
GEG im Hinblick auf die Wärmeerzeu-
ger und Wärmeverteileinrichtungen 
zu prüfen. Darüber hinaus hat er die 
Eigentümer auf eventuell bestehende 
Nachrüstverpflichtungen hinzuweisen 
und im Falle der Nichterfüllung der 
Anforderungen die nach Landesrecht 
zuständigen Stellen zu informieren.
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9.1  �Beispiel Mehrfamilien-
wohnhaus

Im vorliegenden Beispiel werden die 
Ergebnisse der rechnerischen Nach-
weisführung eines Mehrfamilienwohn-
hauses mit 5 Wohnungen auf Basis der 
nebenstehenden Zeichnungen darge-
stellt. Im Untergeschoss befindet sich 
neben den Kellerräumen und dem Auf-
stellort der Wärmeerzeuger eine Woh-
nung zur Südseite. Der Keller sowie das 
Treppenhaus werden vollständig als 
beheizt angenommen. Der Dachboden 
dagegen ist nicht ausgebaut, die Wär-
medämmebene liegt auf der obers-
ten Geschossdecke zum unbeheizten 
Dachraum. Das beheizte Volumen 
Ve des Gebäudes beträgt 2.051 m3.  
Daraus ergibt sich eine beheizte Ener-
giebezugsfläche AN von 656,3 m3.

In der Ausführung als Referenzgebäu-
de gemäß GEG mit den seit der EnEV 
2009 nahezu unveränderten Kenn-
werten ergibt sich mit dem Rechen-
verfahren der DIN V 18599 ein End- 
energiebedarf von 54,6 kWh/(m2·a) 
und ein Primärenergiebedarf von  
58,2 kWh/(m2·a).

Das Gebäude wird mit freier Fenster-
lüftung betrieben und es wird ein Wär-
medämmstandard angenommen, der 
die heute üblichen Bauausführungen 
widerspiegelt. Die Wärmeerzeugung 
erfolgt über einen mit Erdgas befeu-
erten Brennwertkessel sowie eine 
thermische Solaranlage zur Trinkwas-
sererwärmung und zur Heizungsun-
terstützung. Eine Flachkollektoranlage 
mit 45 m2 Fläche wird auf der südlichen 
Dachfläche vorgesehen. Die Anforde-
rungen an den Primärenergiebedarf 
gemäß GEG werden zielgenau erfüllt. 
Die Kennwerte der Bauteile der wär-
metauschenden Hülle sind der tabel-
larischen Übersicht 9.1 zu entnehmen.

Die Wärmedurchgangskoeffizienten 
der einzelnen Bauteile sind überwie-
gend geringer als im Referenzgebäude 
zugrunde gelegt. Unter Berücksichti-
gung eines pauschalen Wärmebrücken-
zuschlags von 0,05 W/(m2·K) auf die 

gesamte wärmetauschende Hüllfläche 
und unter Berücksichtigung der Tempe- 
ratur-Korrekturfaktoren bei Dachdecke  

und den erdberührten Bauteilen er-
gibt sich ein spezifischer, auf die 
Hüllfläche bezogener Transmissions- 

9  �Nachweis für zu errichtende Wohngebäude

Tabelle 9.1: �Zusammenstellung der Bauteile und Bauteilkennwerte des  
Beispielgebäudes Mehrfamilienwohnhaus

Bauteil Fläche in m2 U-Wert in  
[W/(m2·K)]Nord Ost Süd West

Außenwand 94,7 74,4 84,8 72,1 0,23
Fenster 4,8 9,5 39,1 11,8 0,95  

g = 0,6Fenstertüren barrierearm 18,6
Fenster Lichtschacht 1,8 1,3
Haustürelement 3,1 1,8
Außenwand an Erdreich 140,6 0,29
Dachgeschossdecke 222,5 0,16
Bodenplatte 222,5 0,27
Σ Hüllfläche 1.000,2

-2.69

-1.70

±0.00

-2.69

    Ansicht Westgiebel

-2.69

-1.70

±0.00

-2.69

    Ansicht Süden
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wärmeverlust Hı
T von 0,290 W/(m2 · K).  

Der zulässige Wert entsprechend 
der Ausführung des Referenzge-
bäudes beträgt 0,354 W/(m2·K).  
Weitere Kennwerte und ausgewählte 
Zwischenergebnisse zur Erstellung ei-
ner Energiebilanz gemäß DIN V 18599-2  
enthält die tabellarische Übersicht auf 
Seite 54 in Tabelle 9.2.

Unter der Voraussetzung der geprüf-
ten Luftdichtheit der Gebäudehülle 
mittels Blower-Door, des hydrauli-
schen Abgleichs der Fußbodenhei-
zung und eines Gleichwertigkeits-
nachweises der Wärmebrücken gemäß 
DIN 4108 Beiblatt 2 wird ein Primär- 
energiebedarf von 43,3 kWh/(m2·a) 
rechnerisch ermittelt. Der zulässi-
ge Primärenergiebedarf mit 75  % 
vom Vergleichswert 58,2  kWh/(m2·a)  
des Referenzgebäudes beträgt  
43,7 kWh/(m2·a).

Anhand ausgewählter Bilanzanteile, 
die sich als Zwischenergebnisse der 
Wärmebilanz ergeben, werden die ein-
zelnen Einflüsse auf den Gesamtener-
giebedarf des Wohngebäudes veran-
schaulicht. Die Berechnungen erfolgen 
dabei nach der DIN V 18599-2 [R5], 
die gegenüber den bisher anzuwen-
denden Normausgaben im Rahmen 
der EnEV-Nachweise geringfügige Än-
derungen mit sich bringen und hier be-
reits berücksichtigt sind.

Die Ermittlung der Energieflüsse im 
Gebäude basiert auf Monatsbilanzen 
mit normierten Nutzungsrandbedin-
gungen und den Klimadaten des Re-
ferenzstandortes für Deutschland. Im 
Gegensatz zur Methodik der getrenn-
ten Bilanzierung gemäß DIN V 4108-6 
(Gebäude) und DIN V 4701-10 (An-
lagentechnik) werden im Berech-
nungsverfahren der DIN V 18599 die 
Gebäudeenergiebilanz und die Effizi-
enz der gewählten Wärmeerzeugungs-
technik gemeinsam in einer monatli-
chen Gesamtbilanz bewertet. 

      Grundriss Erdgeschoss

Gebäudeschnitt A-A
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Tabelle 9.2: �Erforderliche Gebäudekennwerte für die rechnerische Ermittlung des Heizwärmebedarfs für ein  
Wohngebäude gemäß GEG § 20 ermittelt nach DIN V 18599-2

Beheiztes Gebäudevolumen Ve = 2.051 m3, Nettovolumen V = 1.410 m3, Nettogrundfläche ANGF = 548,5 m2  
Gebäudenutzfläche AN = 0,32 · Ve = 656,3 m2, Geschosshöhe h = 3,0 m, Umfang der Bodenplatte U = 60,0 m, 5 Wohneinheiten

Bauteil Umgebung Fläche A [m2] U-Wert 
[W/(m2·K)]

Temperatur- 
Korrekturfaktor Fx

Wärme- 
verlust HT

Einheit

Außenwand N/O/S/W 325,9 0,23 1 75,0 W/K

Fenster N/O/S/W 55,9 0,95 1 53,1 W/K

Fenstertüren S 27,9 0,95 1 26,5 W/K

Fenster Lichtschacht N 1,8 1,3 1 2,3 W/K

Haustürelement N 3,1 1,8 1 5,6 W/K

Außenwand UG Erdreich 140,6 0,29 0,6* 24,5 W/K

Dachgeschossdecke ungedämmter Dachraum 222,5 0,16 0,8 28,5 W/K

Bodenplatte Erdreich 222,5 0,27 0,4* 24,0 W/K

S A 1.000,2  A · U · Fx 239,5 W/K

Wärmebrückenzuschlag Wärmebrückenzuschlag 0,05 W/(m2·K) · 1.000,2 m2 HWB 50,0 W/K

Transmissionswärmeverlust HT  (A · U · Fx) + HWB 289,5 W/K

Luftvolumen V (netto)
Pauschale Ermittlung

Wohngebäude bis zu 3 Vollgeschosse 0,76 · Ve - m3

Wohngebäude über 3 Vollgeschosse 0,8 · Ve - m3

Detaillierte Ermittlung ANGF · H 1.410 m3

Luftwechsel bei Fenster-
lüftung ohne Außenluft-
durchlässe

Infiltration ninf

Luftdichtheit nicht geprüft 	 n50 = 4 h-1 4,0 · 0,07 – h-1 

Luftdichtheit geprüft 	 n50 = 2 h-1 2,0 · 0,07 0,14 h-1

Fensterluftwechsel nwin saisonal variierend 0,38 ...  0,71 · h-1 0,46 h-1 

Bauteil Fläche A [m2] Gesamtenergie- 
durchlassgrad g^ 

FF FS Fw FV spezifischer Gewinn**
A · g^ · FF · FS · Fw · FV

Solare Wärmeeinträge 
über transparente Bau- 
teile ohne Sonnenschutz-
vorrichtung

Fenster Nord 4,8 0,6 0,7 0,9 0,9 1 1,633 m2

Fenster Ost 9,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1 3,232 m2

Fenster Süd 38,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1 13,098 m2

Fenster West 11,8 0,6 0,7 0,9 0,9 1 4,014 m2

Fenster Lichtschacht 1,8 0,67 0,7 0,9 0,9 1 0,612 m2

Strahlungsabsorptionsgrad Formfaktor Ff

Solare Wärmeeinträge 
über opake Flächen

Außenwände 0,5 0,5 durch Bilanzierung gemäß 
Kapitel 2.3.3

Dachflächen 0,8 1,0 ohne Beitrag, da unbeheizter 
Dachraum

Interne Wärmequellen 
bezogen auf die Netto-
grundfläche

Einfamilienhäuser 45 Wh/m2·d tägliche Wärmeabgabe qI – kWh/d

Mehrfamilienhäuser 90 Wh/m2·d tägliche Wärmeabgabe qI 49,365 kWh/d

Ungeregelte Einträge 
durch Wärmeverteil- 
leitungen, Wärmeerzeuger, 
Wärmespeicher

Trinkwassersystem durch Bilanzierung gemäß DIN V 18599-8

Heizungssystem durch Bilanzierung gemäß DIN V 18599-5

Mechanische Lüftung durch Bilanzierung gemäß DIN V 18599-6

Wirksame Wärme- 
kapazität Cwirk

schwere Massivbauweise 130 W/(m2·K) · ANGF - kWh/K

mittelschwere Massiv-
bauweise

90 W/(m2·K) · ANGF 49,365 kWh/K

leichte Bauweise 50 W/(m2·K) · ANGF - kWh/K

Trinkwarmwasserbedarf flächenbezogener Trinkwarmwasserbedarf einer mittleren Wohneinheit  
qw,B = max [16,5 – (ANGF,WE,m · 0,05); 8,5] kWh/(m2·a)

11,0 kWh/m2·a 6.033,5 kWh/a

* �Außenwand an Erdreich und Bodenplatte mit Perimeterdämmung, vgl. Kapitel 2.2.1     ** Der spezifische Gewinn bedeutet die effektive Fläche der Solarapertur, die mit 
der flächenbezogenen und richtungsabhängigen Solarstrahlung über den Monatszeitraum gemäß Tab. 2.5 und nach Gl. 12 zu multiplizieren ist.
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Eine per Software erstellte Energie-
bilanz muss nach einem ersten Be-
rechnungsschritt der erforderlichen 
Nutzwärme mit Annahmen zur An-
lageneffizienz weitere rechnerische 
Iterationen folgen lassen, um die 
Wechselwirkung zwischen Gebäude 
und Anlageneffizienz hinreichend zu 
berücksichtigen. Bei Wohngebäuden, 
die als Einzonenmodelle zu bilanzie-
ren sind, ergeben sich in dem hier 
dargestellten Berechnungsbeispiel 5 
Iterationsschritte bis zum endgültigen 
Berechnungsergebnis. Die Software-
anwender bemerken diese Iterationen 
in der Berechnung nicht, da monats-
weise Berechnungsschritte sehr kurze 
Rechenoperationen erfordern.     

Somit wird deutlich, dass insbesondere 
die Bewertung der anlagentechnischen 
Komponenten der DIN V 18599 zu an-

deren Ergebnissen führen muss, als die 
Anlagenaufwandszahlen der DIN V 
4701-10, die eine starre Heizperioden-
länge und damit auch zu wenig diffe-
renzierte Anlagenkennwerte aufwei-
sen. Die wesentlichen Ergebnisse der 
Gebäudeenergiebilanz für das berech-
nete Beispielgebäude sind in der fol-
genden Tabelle 9.3 monatsweise und 
als Absolutwerte in kWh aufgeführt. 
Die Bezeichnungen der Bilanzanteile 
erfolgen mit den Formelzeichen der 
DIN V 18599 und werden in der Legen-
de zur Tabelle erläutert. Die Ergebnisse 
der Heizwärmebilanz zeigen z.B., dass 
die Wärmequellen im Gebäude in den 
Monaten Oktober bis März zu nahezu 
100 % zur Heizwärmekompensation 
beitragen, da der Ausnutzungsgrad  
η = 1 beträgt. Dies wird unter ande-
rem dadurch erreicht, dass die Fenster 
mit einem überdurchschnittlich hohen 

Gesamtenergiedurchlassgrad g^ von 
0,6 ausgestattet sind. Eine deutliche 
Erhöhung der Solargewinne über ver-
größerte Fensterflächen wäre dagegen 
kontraproduktiv, da die Transmissions-
wärmeverluste durch diese Maßnahme 
steigen würden.

Die Bilanz der Solarenergiebeiträge 
opaker Bauteiloberflächen (QS,op) führt 
nur in den Übergangsmonaten vor und 
nach dem Winter zu einem rechneri-
schen Energiegewinn (Wärmequelle), 
da in den Monaten November bis Fe-
bruar die Abstrahlverluste (Wärme-
senken) der Bauteiloberflächen an den 
Himmel überwiegen. 

Die Bilanz der Endenergie für die Ge-
bäudeheizung wird mit Standardkenn-
werten der Anlagentechnik ermittelt. 
Aus dem in DIN V 18599-2 berech-

Tabelle 9.3: Monatswerte zur Ermittlung des Heizwärmebedarfs gemäß DIN V 18599-2

Bilanzanteil Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Wärme- 
senken

QT,e 2.509 2.159 2.021 1.380 779 422 132 185 728 1.387 2.032 2.522
Qs,op 22 14 4 0 0 0 0 0 0 6 21 31
QT,u 509 438 410 280 158 86 27 38 148 281 412 512
QT,s 903 777 727 497 280 152 48 67 262 499 731 908
QV,inf 915 787 736 503 284 154 48 67 266 505 741 919
QV,win 2.513 2.255 2.380 1.922 1.267 738 246 340 1.192 1.951 2.336 2.514

Wärme-  
quellen

Qs,tr 990 776 1.828 2.817 2.767 2.635 2.472 2.545 2.229 1.865 675 498
Qs,op 6 2 30 79 88 92 83 68 45 26 0 0
QIp 1.530 1.382 1.530 1.481 1.530 1.481 1.530 1.530 1.481 1.530 1.481 1.530
QI,w 428 386 425 406 514 502 517 517 495 421 412 429
QI,h 469 408 293 96 5 0 0 0 7 143 384 510
η 1 1 0,98 0,84 0,56 0,33 0,11 0,15 0,60 0,92 1 1
th 744 672 744 720 46 0 0 0 64 744 720 744
Qh,b 3.961 3.487 2.272 504 32 0 0 0 44 964 3.334 4.445

Wärmesenken in kWh
QT,e 	 = Transmissionswärmeverluste der Außenbauteile
QS,op 	= Abstrahlverluste der opaken Außenbauteile an die Umgebung
QT,u 	 = Transmissionswärmeverluste an unbeheizten Dachraum
QT,s 	 = Transmissionswärmeverluste der Erdreich berührten Bauteile
QV,inf 	= Lüftungswärmeverluste durch Infiltration
QV,win = Lüftungswärmeverluste durch Fensterlüftung

Wärmequellen in kWh
QS,tr 	 = Wärmeeintrag durch Fenster
QS,op 	= Wärmeeintrag über opake Außenbauteile
QI,p 	 = Wärmeeintrag durch Personenabwärme
QI,w 	 = �Wärmeeintrag durch Warmwasserverteilung und -speicherung
QI,h 	 = �Wärmeeintrag durch Heizwärmeverteilung und -übergabe 

η 	 = Ausnutzungsgrad der Wärmeeinträge zur Deckung des Nutzwärmebedarfs Heizung gemäß Kapitel 2.4.2
th 	 = monatliche Heizzeit in h
Qh,b 	 = Nutzwärmebedarf für Raumwärme in kWh
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neten Nutzwärmebedarf ergibt sich 
unter Berücksichtigung weiterer Pro-
zessbereiche wie Wärmeverteilung, 
Wärmeübergabe und den Wärme-
verlusten des Brennwertkessels der 
Endenergiebedarf für den Brennstoff 
Erdgas und der Deckungsanteil der So-
larwärme über die thermische Solaran-
lage. Zusätzlich wird die Hilfsenergie 
elektrischer Strom für Antriebe, Pum-
pen und Regelung angegeben.

Hinweis:
Der Deckungsbeitrag einer Solar-
anlage wird in DIN V 18599-1 als 
Endenergie mit dem Energieträger 
„Umweltenergie“ ausgewiesen. Im 
Rahmen des GEG-Nachweises und 
im Energieausweis wird diese Ener-
gie aber nicht als Endenergie dekla-
riert – siehe § 20 Abs. 4. Dort wird 
nur der um die Umweltwärme und 
solare Strahlungsenergie reduzierte 
fossile Endenergiebedarf angege-
ben. Diese gesetzliche Festlegung 
täuscht also darüber hinweg, dass 
der tatsächliche Energiebedarf ei-
nes Gebäudes im Falle regenerati-
ver Energienutzung deutlich höher 
sein kann, als die Kennwerte dies 
erscheinen lassen. Insbesondere bei 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
und in der Situation des Ausfalls ei-
ner derartigen regenerativen Ener- 
gienutzung wird der wahre Endener-
giebedarf sichtbar.

Der für die Bewertung der Gebäude-
energieeffizienz im Rahmen des GEG 
relevante über 12 Monate saldier-
te Endenergiebedarf beträgt somit 
21.969 kWh für Erdgas. Die Solaranla-
ge liefert 3.240 kWh zur Heizungsun-
terstützung. Der jährliche Strombedarf 
für die Hilfsenergie beträgt 587 kWh.

Die Bilanz der Endenergie für die 
Warmwasserbereitung wird mit Stan-
dardkennwerten der Anlagentechnik 
ermittelt. Aus dem in DIN V 18599-10 
festgelegten Nutzwärmebedarf ergibt 
sich unter Berücksichtigung der Pro-
zessbereiche wie Wärmeverteilung, 

Wärmespeicherung und den Wärme-
verlusten des Brennwertkessels der 
Endenergiebedarf für den Brennstoff 
Erdgas und der Deckungsanteil der So-
larwärme über die thermische Solaran-
lage. Zusätzlich wird die Hilfsenergie 
elektrischer Strom für Antriebe, Pum-
pen und Regelung ermittelt.

Hinweis:
Im Prozessbereich Wassererwär-
mung wird der Deckungsbeitrag ei-
ner Solaranlage im GEG-Nachweis 
und im Energieausweis nicht als End- 
energie deklariert.

Für die Bewertung der Warmwas-
serbereitung ergibt sich ein über 12 
Monate saldierter Endenergiebe-
darf für Erdgas von 4.643  kWh. Die 
thermische Solaranlage liefert ei-
nen Deckungsanteil von 7.514  kWh. 
Der Strombedarf für die Hilfs- 
energie beträgt 542 kWh. Werden die 
Endenergiebedarfe für Heizung und 
Wassererwärmung über das Bilanzjahr 
saldiert, ergeben sich 26.522 kWh Erd-
gas zuzüglich 1.129  kWh elektrischer 
Strom. Der auf die Energiebezugsflä-
che AN = 656,3 m2 bezogene und im 
Energieausweis anzugebende Endener- 
giebedarf beträgt 42,3 kWh/(m2·a), 
siehe Bild 9.1. Inklusive der regenera-
tiven Energieanteile der thermischen 
Solaranlage würde der Zahlenwert auf 
58,3 kWh/(m2·a) ansteigen.

Aus dem Endenergiebedarf der zwei 
unterschiedlichen Energieträger lässt 
sich der Primärenergiebedarf ermitteln. 
Erdgas aus dem deutschen Erdgasnetz 
weist einen Primärenergiefaktor von 
1,1 auf. Dieser wird auf den Heizwert 
Hi bezogen. Da die Berechnung des 
Endenergiebedarfs nach DIN V 18599 
brennwertbezogen erfolgt (HS) muss 
der Primärenergiebedarf mit dem Fak-
tor 1,1/1,11 = 0,99 umgerechnet wer-
den. Daraus ergibt sich ein Primärener-
giebedarf für Erdgas von 26.374 kWh/a. 
Für elektrischen Strom aus dem Netz 
wird ein Primärenergiefaktor von 1,8 
angesetzt, der Primärenergiefaktor für 
Umweltenergie beträgt 0. Der gesam-
te zu berücksichtigende Primärener- 
giebedarf beträgt somit insgesamt 
28.406 kWh/a. Auf die Energiebezugs- 
fläche von 656,3 m2 bezogen ergibt 
sich ein Kennwert von 43,3 kWh/(m2·a).

9.2  KfW-Effizienzhaus 55
Im Zuge der Bundesförderung für ener-
gieeffiziente Gebäude [R33] wird durch 
die KfW-Bank der Neubau von Effizi-
enzhäusern 55 und 40 sowie 40 Plus  
weiterhin gefördert. Wird das zuvor 
beispielhaft nachgewiesene Mehrfa-
milienwohnhaus zum KfW-Effizienz-
haus 55 ertüchtigt, kann das auf wirt-
schaftliche Weise durch eine moderate 
Verbesserung des Wärmedämmstan-
dards und durch weitere regenerative 
Energieerzeugungstechniken realisiert 
werden. Die 36,5 cm Hochlochziegel- 

Nachweis nach GEG Anforderung Wohngebäude

Bild 9.1: Nutzflächenbezogener End- und Primärenergiebedarf des Beispielgebäudes im 
Energieausweis gemäß [R2]
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außenwände werden mit der Wär-
meleitfähigkeit 0,08 W/(m·K) oder 
42,5 cm mit der Wärmeleitfähigkeit 
0,09 W/(m·K) errichtet. Die Fenster 
der Wohnungen erhalten eine ver-
besserte 3-Scheiben Wärmeschutz-
verglasung und Rahmen, die im Mittel 
aller Fenster einen U-Wert von 0,9 W/
(m2·K) erbringen. Die Erhöhung der 
Wärmedämmung der Dachgeschoss-
decke führt zu einem U-Wert von 
0,11 W/(m2·K). Die wärmetechnische 
Qualität der Haustür, der Kellerfenster 
sowie der Bodenplatte werden gegen-
über der zuvor im GEG-Gebäudestan-
dard unterstellten Ausführung nicht 

geändert. Die Bauteilanschlüsse wer-
den gegenüber der bisher gebräuchli-
chen Ausführung gemäß DIN 4108 Bei- 
blatt 2 mit dem nunmehr verbesserten 
Standard B nachgewiesen. Dadurch 
darf der pauschale Wärmebrückenzu-
schlag ΔUWB von 0,05 W/(m2·K) auf 
ΔUWB = 0,03 W/(m2·K) für Details der 
Kategorie B reduziert werden. Mit die-
sen Maßnahmen lässt sich der auf die 
Hüllfläche bezogene Transmissions-
wärmeverlust auf 0,245 W/(m2·K) ent-
sprechend 70 Prozent des zulässigen 
Wertes des Referenzgebäudes gemäß 
GEG absenken. Das Gebäude soll wei-
terhin wie im GEG-Gebäudestandard 

über die Fenster gelüftet werden und 
ohne maschinelle Wohnungslüftung 
auskommen.

Die Auswahl einer energieeffizienten 
Anlagentechnik stellt die große He-
rausforderung dar und ist von vielen 
individuellen Gegebenheiten abhän-
gig. In diesem Beispiel wird eine Luft/
Wasser Wärmepumpe zur Wärmeer-
zeugung für Heizung und Warmwas-
serbereitung gewählt, die durch einen 
Spitzenlasterzeuger in Form eines 
Gas-Brennwertkessels unterstützt 
wird. Auf eine thermische Solaranlage 
wie im GEG-Gebäudestandard wird 

Tabelle 9.4: Monatswerte der Energiebilanz Heizung für das KfW-Effizienzhaus 55 in kWh

Bilanzanteil Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
Qh,b 3.716 3.263 2.221 548 33 0 0 0 45 969 3.111 4.117 18.022
Qh,d 677 592 475 234 16 0 0 0 21 293 570 721 3.601
Qh,ce 421 370 252 62 4 0 0 0 5 110 353 467 2.044
Qh,reg 3.474 3.032 2.147 633 53 0 0 0 71 1.027 2.924 3.823 17.138
Qh,outg 4.815 4.225 2.948 844 53 0 0 0 71 1.372 4.034 5.305 23.668
Qh,gen 52 40 26 9 3 0 0 0 4 0 34 57 224
Qh,f,in 1.675 1.361 844 221 56 0 0 0 75 345 1.204 1.846 7.628
Wh,aux 51 46 46 38 30 29 30 30 30 33 47 53 464

Qh,b 	 = Nutzwärmebedarf für Raumwärme
Qh,d 	 = Verluste der Heizungsverteilung
Qh,ce 	 = �Verluste der Wärmeübergabe durch Fußbodenheizung/Heizkörper
Qh,reg 	= Regenerativer Energieeintrag (Umweltenergie) der Wärmepumpe

Qh,outg 	= Nutzwärmeabgabe der Wärmeerzeuger
Qh,gen 	= Wärmeverluste des Brennwertkessels
Qh,f,in 	 = Endenergie Erdgas (BW-Kessel) und elektrischer Strom (WP)
Wh,aux 	= Hilfsenergie (elektrisch) für Verteilung und Erzeugung

Tabelle 9.5: Monatswerte der Energiebilanz Trinkwarmwasser für das KfW-Effizienzhaus 55 in kWh

Bilanzanteil Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
Qw,b 512 463 512 496 512 496 512 512 496 512 496 512 6.034
Qw,d 433 391 431 414 424 409 421 421 411 427 417 433 5.033
Qw,s 29 26 29 28 28 27 28 28 27 29 28 29 336
Qw,reg 216 256 553 937 965 932 962 945 857 561 264 64 7.514
Qw,outg 758 623 419 0 0 0 0 17 77 408 677 911 3.889
Qw,gen 4 3 1 3 145 148 153 153 136 1 3 5 755
Qw,f,in 762 626 420 3 145 148 153 170 212 409 680 916 4.643
Ww,aux 21 22 37 56 68 66 68 68 62 38 23 14 542

Qw,b 	 = Nutzwärmebedarf Trinkwarmwasser (TWW)	 Qw,outg 	= Nutzwärmeabgabe der Wärmeerzeuger
Qw,d 	 = Verluste der Verteilung	 Qw,gen 	= Wärmeverluste des Brennwertkessels
Qw,s 	 = Verluste der Speicherung (Pufferspeicher Heizung + TWW)	 Qw,f,in 	 = Endenergie Erdgas (BW-Kessel) und elektrischer Strom (WP)
Qw,reg	= Regenerativer Energieeintrag (Umweltenergie) der Wärmepumpe	 Ww, aux 	= Hilfsenergie (elektrisch) für Verteilung, Speicherung und Erzeugung
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verzichtet und stattdessen eine klei-
ne Photovoltaikanlage von z.B. 10 m2 
Größe eingesetzt, die ausschließlich 
zur Deckung des Allgemeinstroms und 
zur Unterstützung der Wärmepumpe 
zum Einsatz kommt.           

Die Luft/Wasser Wärmepumpe sollte 
aus Gründen moderater Investitions-
kosten eine thermische Leistung von 
etwa 10 kW nicht überschreiten. Sie 
kann bei dieser Auslegung etwa 95 % 
des rechnerisch ermittelten Heizwär-
mebedarfs und unter Idealbedingun-
gen 100 % des Warmwasserbedarfs 
decken. Ein Pufferspeicher zwischen 
600 und 1.000 Liter Wasservolumen 
ist zusätzlich erforderlich. Diese Anga-
ben sind allerdings für den Klimastand-
ort Potsdam (Referenzstandort) aus 
der Energiebilanzierung zu entnehmen 
und werden im realen Gebäudebetrieb 
und von den Klimabedingungen am 
Gebäudestandort abhängig sein.

Der rechnerisch ermittelte Primärener- 
giebedarf beträgt 31,2 kWh/(m2·a),  
der Endenergiebedarf lediglich  
18,6 kWh/(m2·a). Dabei ist allerdings 
zu beachten, dass der Endenergiebe-
darf für den elektrischen Strom von 
10.500 kWh/a bereits um den Strom- 
ertrag von 1.200 kWh/a der 10  m2 
PV-Anlage gemindert ist. Die erforder-
lichen 1.900 kWh/a für Erdgas führen 
dann in der Summe zu vergleichbaren 
Betriebskosten, wie beim GEG-Gebäu-
destandard mit 26.600 kWh/a für Erd-
gas und 1.110 kWh/a für elektrischen 
Strom. Die jährlichen Energiekosten 
für die beiden miteinander vergliche-
nen Energiestandards unterscheiden 
sich unter den aktuellen Annahmen der 
Energiepreise kaum, so dass eine wei-
tere finanzielle Förderung der KfW- 
Effizienzhaus-Standards folgerichtig er- 
scheint.

9.3  �GEG-Nachweis nach dem 
Vereinfachten Verfahren

Das GEG hält im § 31 ein vereinfach-
tes Nachweisverfahren für zu erricht-

ende Wohngebäude bereit, in dem 
mithilfe tabellierter Festlegungen von 
Wärmedämmstandards in Kombina- 
tion unterschiedlicher Anlagenkonzep-
te der Nachweis der Einhaltung der 
GEG-Anforderungen ohne größeren 
Rechenaufwand geführt werden kann. 
Allerdings weist dieses Verfahren eine 
Anzahl von Anwendungseinschrän-
kungen auf. Es lässt sich für das hier 
gewählte Beispielgebäude aber eben-
so anwenden. Die Einhaltung der in Ta-

belle 9.8 aufgeführten baulichen Krite-
rien gemäß GEG Anlage 5 (Auszug) ist 
vorab zu prüfen.

Die Prüfung der Kriterien ist bei dem 
Beispielgebäude anhand der vor-
liegenden Dokumentation möglich. 
Über die in diesem Zusammenhang 
neu auftretenden Definitionen und 
Abgrenzungen mögen sich die Leser 
eine eigene Meinung verschaffen. Da 
alle Prüfkriterien erfüllt werden, kann 

Tabelle 9.6: �Zusammenstellung der Bauteile und Bauteilkennwerte des  
Beispielgebäudes Mehrfamilienwohnhaus im Vergleich GEG- 
Gebäudestandard zu KfW-Effizienzhaus 55

Bauteil GEG-  
Gebäudestandard

KfW-Effizienzhaus 55  
Gebäudestandard

U-Wert in W/(m2·K)
Außenwand 0,23 0,21
Fenster 0,95 

g = 0,6
0,90

g = 0,5Fenstertüren barrierearm
Fenster Lichtschacht 1,3 1,3
Haustürelement 1,8 1,8
Außenwand an Erdreich 0,29 0,22
Dachgeschossdecke 0,16 0,11
Bodenplatte 0,27 0,27
Wärmebrückenzuschlag Δ UWB 0,05 0,03
Transmissionswärmeverlust HˡT 0,290 0,245

Tabelle 9.7: �Vergleich der jährlichen Energiekosten* für das Mehrfamilien-
wohnhaus mit GEG-Gebäudestandard zu KfW-Effizienzhaus 55

Energieträger Kosten 
in 

€/kWh

GEG-Gebäudestandard KfW-Effizienzhaus 55  
Gebäudestandard

Jahres- 
bedarf  
in kWh

Jahres- 
kosten  

in €

Jahres- 
bedarf  
in kWh

Jahres- 
kosten  

in €
Erdgas 0,065 26.600 1.729 1.900 124
Elektrischer Strom 
Hilfsenergie

0,30 1.130 339 0 ** 0

Elektrischer Strom 
Wärmepumpe (NT)

0,20 - - 10.500 2.100

2.068 2.224

*  �Die angesetzten spezifischen Energiekosten werden vereinfachend in beiden Fällen gleichgesetzt. 
Dies wird von der Praxis auf Grund unterschiedlicher Abnahmemengen abweichen und ist daher 
zusätzlich zu berücksichtigen.

** Stromerträge aus Photovoltaik bereits berücksichtigt 
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der vereinfachte Nachweis für das 
Beispielgebäude erfolgen. Als Wärme-
dämmstandard kann ein „Paket“ aus 
unterschiedlichen Wärmeschutz-Vari-
anten gewählt werden. Dabei kommt 

die Wärmeschutz-Variante  C der im 
dargestellten Beispiel gewählten Bau-
ausführung am nächsten. Die vorgege-
benen Wärmedurchgangskoeffizien-
ten der Bauteile dürfen am konkreten 

Gebäude nicht überschritten werden. 
Die Wärmeschutz-Variante C gemäß 
Tabelle 9.9 darf z.B. mit folgender an-
lagentechnischer Ausrüstung (Konfi-
guration 3) kombiniert werden:         

Tabelle 9.8: �Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens

a Das Gebäude ist ein Wohngebäude. Ç
b Das Gebäude darf nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet sein. Ç
c Die Wärmebrücken im rechnerischen Nachweis sind gleichwertig zu den Musterlösungen nach DIN 4108  

Beiblatt 2:2019-06. Ç

d Die Luftdichtheit des Gebäudes ist erfolgreich zu prüfen. Ç
e Der Nachweis der Einhaltung des sommerlichen Wärmeschutzes erfordert folgende Nachweise:

- �beim kritischen Raum (Raum mit der höchsten Wärmeeinstrahlung im Sommer) beträgt der Fensterflächen- 
anteil bezogen auf die Grundfläche dieses Raums nicht mehr als 35 Prozent

- �sämtliche Fenster in Ost-, Süd- oder Westorientierung (inklusive derer eines eventuellen Glasvorbaus) sind  
mit außen liegenden Sonnenschutzvorrichtungen mit einem Abminderungsfaktor FC ≤ 0,30 ausgestattet.

Ç

f Die beheizte Bruttogrundfläche des Gebäudes ABGF, Gebäude
1 darf nicht kleiner als 115 m2 und nicht größer  

als 2.300 m2 sein. Ç

g Die mittlere Geschosshöhe2 nach DIN V 18599-1:2018-09 des Gebäudes darf nicht kleiner als 2,5 Meter  
und nicht größer als 3 Meter sein. Ç

h Die Kompaktheit des Gebäudes in Bezug auf das Verhältnis von Bruttoumfang beheizter Bruttogrundfläche  
ABGF, Geschoss jedes beheizten Geschosses muss folgende Voraussetzung erfüllen: Das Quadrat des Bruttoumfangs 
Ubrutto in Meter darf höchstens das 20fache der beheizten Bruttogrundfläche eines beheizten Geschosses  
ABGF, Geschoss in m2 betragen; bei einem angebauten Gebäude ist in den Bruttoumfang auch derjenige Anteil ein-
zurechnen, der an benachbarte beheizte Gebäude angrenzt.

Ç

i Bei Gebäuden mit beheizten Räumen in mehreren Geschossen müssen die beheizten Bruttogeschossflächen 
aller Geschosse ohne Vor- oder Rücksprünge deckungsgleich sein; nur das oberste Geschoss darf eine kleinere 
beheizte Bruttogeschossfläche als das darunter liegende Geschoss besitzen.3

Ç

j Insgesamt darf das Gebäude nicht mehr als sechs beheizte Geschosse besitzen. Ç
k Der Fensterflächenanteil des Gebäudes4 darf bei zweiseitig angebauten Gebäuden nicht mehr als 35 Prozent, 

bei allen anderen Gebäuden nicht mehr als 30 Prozent an der gesamten Fassadenfläche des Gebäudes betragen. Ç

l Die Gesamtfläche spezieller Fenstertüren an der gesamten Fassadenfläche des Gebäudes darf bei freistehenden 
Gebäuden und einseitig angebauten Gebäuden 4,5 Prozent und bei zweiseitig angebauten Gebäuden  
5,5 Prozent nicht überschreiten.

Ç

m Die Fläche der in nördliche Richtung orientierten5 Fenster des Gebäudes darf nicht größer sein als der  
Mittelwert der Fensterflächen anderer Orientierungen. Ç

n Der Anteil von Dachflächenfenstern, Lichtkuppeln und ähnlichen transparenten Bauteilen im Dachbereich  
darf nicht mehr als 6 Prozent der Dachfläche betragen. Ç

o Die Gesamtfläche aller Außentüren6 darf bei Ein- und Zweifamilienhäusern 2,7 Prozent, ansonsten 1,5 Prozent 
der beheizten Bruttogrundfläche des Gebäudes nicht überschreiten. Ç

1  �Die „beheizte Bruttogrundfläche des Gebäudes ABGF“ ist die Summe der Bruttogrundflächen aller beheizten Geschosse, wobei bei Gebäuden mit zwei 
oder mehr beheizten Geschossen nur 80 Prozent der Bruttogrundfläche des obersten beheizten Geschosses eingerechnet werden.

2  �Die „mittlere Geschosshöhe des Gebäudes“ ist der flächengewichtete Durchschnitt der Geschosshöhen aller beheizten Geschosse des Gebäudes.
3  �Kellerabgänge und Kellervorräume sind keine beheizten Geschosse im Sinne dieser Regelung, soweit sie nur indirekt beheizt sind.
4  �Der Fensterflächenanteil ist der Quotient aus Fensterfläche und der Summe aus Fensterfläche und Außenwand-/Fassadenfläche.  

Die Fensterfläche ist einschließlich Fenstertüren und spezieller Fenstertüren zu ermitteln; spezielle Fenstertüren sind barrierefreie Fenstertüren gemäß 
DIN 18040-2:2011-09 sowie Schiebe-, Hebe-Schiebe-, Falt- und Faltschiebetüren.

5  �Fenster sind in nördliche Richtungen orientiert, wenn die Senkrechte auf die Fensterfläche nicht mehr als 22,5 Grad von der Nordrichtung abweicht.
6  �Öffnungsmaße von Fenstern und Türen werden gemäß DIN V 18599-1:2018-09 mit den lichten Rohbaumaßen innen ermittelt.
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Anlagenkonfiguration 3  
(gemäß GEG Anlage 5 Tabelle 1):
Brennwertgerät zur Verfeuerung von 
Erdgas oder leichtem Heizöl, Solar- 
anlage zur zentralen Trinkwasser- 
erwärmung und Heizungsunterstüt-
zung (Kombianlage), Pufferspeicher, 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung.

Die so konfigurierte Anlagentech-
nik entspricht damit im Wesentlichen 
der Anlagenkonfiguration gemäß dem 
Beispielgebäude, beinhaltet aber zu-
sätzlich eine maschinelle Wohnungs-
lüftung mit Wärmerückgewinnung für 
fünf Wohneinheiten. 

Mithilfe dieser Kombination aus Wär-
meschutzstandard und Anlagentech-
nik ist der Nachweis der Einhaltung 
der Anforderungen nach dem ver-
einfachten Verfahren erfolgt. Für die 
technische Qualität der Komponenten 
der Anlagenkonfiguration 3 sind wei-
tere Randbedingungen verpflichtend 
einzuhalten. Diese werden an dieser 
Stelle in der Broschüre aber nicht wei-
ter ausgeführt, da sie keine außerge-
wöhnlichen Anforderungen darstellen.  
Die Angabe des End- und Primär- 
energiebedarfs als Ergebnis der Nach-
weisführung nach dem vereinfachten 
Nachweisverfahren ist im GEG nicht 
geregelt. Dazu wird auf eine im Bun-
desanzeiger bekanntzumachende Re-
gelung verwiesen, die zur Drucklegung 

dieser Broschüre noch nicht vorlag.
Um die energetischen Kennwerte der 
Konfiguration des vereinfachten Nach-
weisverfahrens mit einer Bilanzierung 
gemäß DIN V 18599 vergleichen zu 
können, werden die Ergebnisse aus ei-
ner derartigen Berechnung in Tabelle 
9.10 wiedergegeben.      

Die Erfüllung der Hauptanforderung 
des zulässigen Primärenergiebedarfs 

von 28.670 kWh/a bedingt gegen-
über einer Bilanzierung eine 24-pro-
zentige Unterschreitung des Anfor-
derungswertes durch die Anwendung 
des vereinfachten Verfahrens. Damit 
werden zumindest für das im Beispiel 
angeführte Mehrfamilienwohnhaus 
die baulichen und anlagentechnischen 
Maßnahmen zur Erfüllung der Anfor-
derungen völlig überdimensioniert.    

Tablelle 9.9: �Als Wärmedämmstandard kann ein „Paket“ aus vier unterschiedlichen Wärmeschutz-Varianten  
gewählt werden

Nummer
Bauteil Eigenschaft Wärmeschutz-Variante

A B C D
1 Außenwände, Geschossdecke nach unten gegen Außenluft

Höchstwert des 
Wärme- 

durchgangs- 
koeffizienten U

[W/(m2·K)]

0,15 0,19 0,23 0,28
2 Außenwände gegen Erdreich, Bodenplatte, Wände und  

Decken nach unten zu unbeheizten Räumen
0,20 0,26 0,29 0,35

3 Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu Abseiten 0,11 0,14 0,16 0,20
4 Fenster, Fenstertüren 0,90 0,95 1,1 1,3
5 Dachflächenfenster 1,4 1,4 1,4 1,4
6 Lichtkuppeln und ähnliche Bauteile 1,8 1,8 1,8 1,8
7 Außentüren 1,8 1,8 1,8 1,8
8 Spezielle Fenstertüren, z.B. Hebe-/Schiebtüren 1,6 1,6    1,6 1,6

Tabelle 9.10: �Zusammenstellung der Bauteile und Bauteilkennwerte des  
Beispielgebäudes Mehrfamilienwohnhaus im Vergleich der  
Gebäudeenergiebilanz gemäß DIN V 18599 und dem verein- 
fachten Nachweisverfahren des GEG § 31

Bauteil Bilanzierung gemäß 
DIN V 18599

Vereinfachtes Verfahren 
GEG § 31 – Anlage 5

U-Wert in W/(m2·K)
Außenwand 0,23 0,23
Fenster 0,95 

g = 0,6
1,1

Fenstertüren barrierearm 1,6
Fenster Lichtschacht 1,3 1,1
Haustürelement 1,8 1,8
Außenwand an Erdreich 0,29 0,29
Dachgeschossdecke 0,16 0,16
Bodenplatte 0,27 0,29
Wärmebrückenzuschlag Δ UWB 0,05 0,05
Transmissionswärmeverlust HˡT 0,290 0,311
Endenergiebedarf in kWh/a 27.700 19.910
Primärenergiebedarf in kWh/a 28.400 21.875
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10.1  Einleitung

Das sommerliche Temperaturverhal-
ten ist von großer Bedeutung für die 
Behaglichkeit innerhalb moderner 
Niedrigstenergiehäuser. Die sich ma-
ximal einstellenden Raumlufttempe-
raturen hängen von der Klimaregion, 
von der Bauweise des Gebäudes sowie 
von dessen Nutzer ab. Das GEG ver-
langt für Wohngebäude in § 14, Ab-
satz 2 ausdrücklich die Einhaltung des 
sommerlichen Wärmeschutzes gemäß  
DIN 4108-2. 

Die Anforderungen haben sich gegen-
über der Normausgabe aus dem Jahr 
2003 erheblich verschärft. Grund dafür 
ist die auch in Deutschland bereits ein-
getretene Klimaveränderung mit deut-
lich heißeren Sommermonaten. Der 
Deutsche Wetterdienst hat eigens zur 
Neuauflage der Norm eine neue Karte 
der Sommerklimaregionen erstellt, die 
diese Entwicklung dokumentiert (siehe 
Bild 10.1). Unter dieser Voraussetzung 
und den bereits in der Vergangenheit 
festgelegten Anforderungsgrößen, der 
Einhaltung sog. Übertemperaturgrad-
stunden, ergibt sich, dass eine verein-
fachte Nachweisführung für grundflä-
chenbezogene Fensterflächenanteile 
über etwa 40 % kaum noch möglich 
ist. Dies erfordert ein Umdenken bei 
Architekten und Bauherren, die So-
lararchitektur der letzten Jahrzehnte 
mit kleineren Fensterflächenanteilen 
zu realisieren. Ansonsten besteht le-
diglich die Möglichkeit, in Verbindung 

mit aufwendigen Sonnenschutzmaß-
nahmen eine zusätzliche maschinelle 
Kühlung vorzusehen, damit nicht un-
zumutbare Temperaturbedingungen 
in Gebäuden entstehen können. Die 
Beeinflussung der Raumlufttempera-
tur ist durch die Benutzung des Son- 
nenschutzes und die Belüftung über 
Fenster und Lüftungsanlagen möglich.

Die Anforderungen führen somit bei 
Ignorieren der baulichen Möglich-
keiten eines guten sommerlichen 
Wärmeschutzes automatisch zu kos-
tenintensiven anlagentechnischen 
Maßnahmen, die per se nicht geeignet 
sind, CO2-Emissionen zu reduzieren. 
Neben dem im Folgenden dargestell-
ten vereinfachten Berechnungsverfah-
ren der Sonneneintragskennwerte sind 
auch Gebäudesimulationen möglich, 
die im Regelfall eine etwas günstigere 
Nachweisführung ermöglichen. Nähe-
res hierzu ist in DIN 4108-2 [R6] gere-
gelt. 

Im rechnerischen Nachweisverfahren 
dürfen sogenannte Sonneneintrags-
kennwerte für kritische Raumsituati-
onen, d.h. für einzelne Räume, oder 
auch zusammenhängende Raum-
gruppen nicht überschritten werden. 
Grenzen Räume, für die ein Nachweis 
geführt werden soll, an unbeheizte 
Glasvorbauten oder sind sie mit Dop-
pelfassaden oder transparenter Wär-
medämmung versehen, kann das im 
Folgenden dargestellte vereinfachte 

Nachweisverfahren nur mit Einschrän-
kungen angewandt werden.

10.2  Vereinfachtes Verfahren
Durch Einhaltung des Sonneneintrags- 
kennwertes Svorh ≤ Szul wird unter 
Standardbedingungen gewährleistet, 
dass eine bestimmte Grenz-Raumtem-
peratur in nicht mehr als 10 % der 
Aufenthaltszeit überschritten wird. 
Diese Grenz-Temperatur ist abhängig 
vom Klimastandort und damit von der 
durchschnittlichen Monatstemperatur  
des heißesten Monats im Jahr und wird 
in Deutschland nach drei Regionen ge-
mäß Bild 10.1 unterschieden.

Bei Wohn- und wohnähnlich genutz-
ten Gebäuden kann auf den Nachweis 
des sommerlichen Wärmeschutzes 
verzichtet werden, wenn raum- oder 
raumgruppenweise die in Tabelle 10.1 
zusammengestellten, auf die Raum-
grundfläche bezogenen Fensterflä-
chenanteile nicht überschritten wer-
den. Dabei ist zu beachten, dass bei der 
Ermittlung der Fensterflächenanteile 
z.B. auch Dachflächenfenster berück-
sichtigt werden müssen. Weiterhin 
kann auf einen Nachweis verzichtet 
werden, wenn Ost-, Süd- und West-
fenster mit Sonnenschutzvorrichtun-
gen mit einem Abminderungsfaktor 
FC ≤ 0,3 (z.B. Rollläden) ausgestattet 
sind und der grundflächenbezogene 
Fensterflächenanteil 35 % nicht über-
schreitet.

Der Sonneneintragskennwert Svorh ei-
nes Raumes ermittelt sich wie folgt:

Svorh = Σj · (Aw,j · gtot,j) / AG	 [-] (29)

mit:
Aw	 = Brutto Fensterfläche in m2

gtot	= �Gesamtenergiedurchlassgrad 
des Glases einschließlich Son-
nenschutz

AG	 = �Nettogrundfläche des Raumes 
in m2

10  Sommerlicher Wärmeschutz

Tabelle 10.1: �Nachweisgrenzen verschiedener Orientierungen und  
Fensterflächenanteile

Neigung der  
Fenster gegenüber 
der Horizontalen 

Orientierung der Fenster* Grundflächen- 
bezogener Fenster- 

flächenanteil fWG [%]**

60° - 90°
Nordost über Süd bis Nordwest 10

Übrige  Nord-Orientierungen 15

0° - 60° Alle Orientierungen   7

*	 Sind mehrere Fensterorientierungen vorhanden, ist der kleinere Grenzwert für fWG bestimmend.
**	�Der Fensterflächenanteil fWG ergibt sich aus dem Verhältnis der Fensterfläche zu der Netto-Grund-

fläche des betrachteten Raumes oder der Raumgruppe. Sind beim betrachteten Raum bzw. der 
Raumgruppe mehrere Fassaden oder z.B. Erker vorhanden, ist fWG aus der Summe aller Fenster- 
flächen zur Grundfläche zu berechnen.
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Bild 10.1: Sommerklimaregionen (Auszug DIN 4108-2)
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Kiel (A)

Lübeck (A)

Hamburg (B)
Schwerin (B)

ROSTOCK-WARNEMÜNDE (A)
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Der Gesamtenergiedurchlassgrad gtot 
unter Berücksichtigung einer Verschat-
tungseinrichtung kann Herstelleranga-
ben entnommen, gemäß DIN V 18599-2 
oder vereinfachend nach folgender 
Gleichung berechnet werden:

 
gtot = g · Fc	 [-] (30)

mit:
g	 = �Gesamtenergiedurchlassgrad des 

Glases ohne Sonnenschutzvor-
richtung

Fc	= �Abminderungsfaktor für Sonnen-
schutzvorrichtungen

Die Tabelle 10.2 enthält Anhaltswerte 
für Abminderungsfaktoren FC von fest 
installierten Sonnenschutzvorrichtun-
gen. Genauere Kennwerte können mit 
dem in Anhang B der DIN V 4108-6 
[R10] beschriebenen Verfahren ermit-
telt werden.

10.3  Anforderungen

Der nach Formel 29 ermittelte Son-
neneintragskennwert Svorh darf den 
Höchstwert Szul nicht überschreiten. 
Der Höchstwert wird als Summe aus 
allen zutreffenden Zuschlagswerten 
nach folgender Gleichung ermittelt:

 
Szul = Σ Sx	 [-] (31)

Als Zuschläge Sx sind die Werte nach 
Tabelle 10.3 anzusetzen.      

Tabelle 10.2: �Anhaltswerte für Abminderungsfaktoren FC von fest installierten Sonnenschutzvorrichtungen  
in Abhängigkeit der Verglasung, nach [R6]

Sonnenschutzvorrichtunga Fc

g ≤ 0,40 g > 0,40
(Sonnenschutzglas) 

zweifach
Dreifach- 

Verglasung
Zweifach- 

Verglasung

ohne Sonnenschutzvorrichtung 1,00 1,00 1,00
Innenliegend oder zwischen den Scheibenb

weiß oder hoch reflektierende Oberflächen mit geringer Transparenzc 0,65 0,70 0,65

helle Farben oder geringe Transparenzd 0,75 0,80 0,75

dunkle Farben oder höhere Transparenz 0,90 0,90 0,85

Außenliegend
Fensterläden, Rollläden

Fensterläden, Rollläden, ¾ geschlossen 0,35 0,30 0,30

Fensterläden, Rollläden, geschlossene   0,15e   0,10e   0,10e

Jalousie und Raffstore, drehbare Lamellen

Jalousie und Raffstore, drehbare Lamellen, 45° Lamellenstellung 0,30 0,25 0,25

Jalousie und Raffstore, drehbare Lamellen, 10° Lamellenstellunge   0,20e   0,15e   0,15e

Markise, parallel zur Verglasungd 0,30 0,25 0,25

Vordächer, Markisen allgemein, freistehende Lamellenf 0,55 0,50 0,50

a	� Die Sonnenschutzvorrichtung muss fest instal-
liert sein. Übliche dekorative Vorhänge gelten 
nicht als Sonnenschutzvorrichtung.

b	� Für innen- und zwischen den Scheiben 
liegende Sonnenschutzvorrichtungen ist eine 
genaue Ermittlung zu empfehlen.

c	� Hoch reflektierende Oberflächen mit geringer 
Transparenz, Transparenz ≤ 10 %, Reflexion  
≥ 60 %.

d	� Geringe Transparenz, Transparenz < 15 %.
e	� FC-Werte für geschlossenen Sonnenschutz 

dienen der Information und sollten für den 
Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes 
nicht verwendet werden. Ein geschlossener 
Sonnenschutz verdunkelt den dahinterliegen-
den Raum stark und kann zu einem erhöhten 
Energiebedarf für Kunstlicht führen, da nur ein 
sehr geringer bis kein Einfall des natürlichen 
Tageslichts vorhanden ist.

f	� Dabei muss sichergestellt sein, dass keine 
direkte Besonnung des Fensters erfolgt.  
Dies ist näherungsweise der Fall, wenn

	 – �bei Südorientierung der Abdeckwinkel  
b ≥ 50° ist;

	 – �bei Ost- und Westorientierung der Abdeck-
winkel b ≥ 85° ist und g ≥ 115° ist.
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10.4  �Speicherfähigkeit  
und Bauart

Die Einteilung in Bauarten erfolgt 
durch die Ermittlung der wirksamen 
Wärmespeicherfähigkeit des betrach-
teten Raumes nach DIN V 4108-6 oder 
DIN V 18599-2. Dabei ist folgende Ein-
stufung vorzunehmen:

– �leichte Bauart: Gebäude ohne Festle- 
gung der Baukonstruktion, Holzstän- 
derkonstruktion, leichter Dachge-
schossausbau, abgehängte Decken;

– �mittlere Bauart: Wohnräume in 
Gebäuden aus Wärmedämmziegeln 
und mit massivem Innenausbau;

– �schwere Bauart: Wohnräume in Ge-
bäuden aus HLz mit ρ ≥ 1,0 kg/dm3 
und mit massivem Innenausbau.

Die zuvor gemachten Aussagen stüt-
zen sich auf Untersuchungen unter-
schiedlicher Wohngebäude in Ziegel- 
bauweise [L24] und müssen daher 
nicht für jedes Gebäude explizit ermit-
telt werden.

Die Nachweisführung erlaubt die Be-
rücksichtigung passiver Kühlmaßnah-
men wie z.B. den Einsatz von Kühl- 
decken oder Flächenheizungen, die im 
Sommerfall mit kaltem Wasser, z.B. 
aus einem Sohlplattenkühler oder Erd-
reichregister, durchströmt werden. Als 
passive Maßnahmen zur Kühlung dür-
fen sie aber nur angerechnet werden, 
solange keine maschinelle Kälteerzeu-
gung erfolgt.

10.5  Erhöhte Nachtlüftung
Als besonders wirksame Maßnahme 
zur Verbesserung des sommerlichen 
Raumklimas bietet sich die gezielte 
Querlüftung von Räumen während 
der späten Nachtstunden und der frü-
hen Morgenstunden an. In dieser Zeit 
der intensiven Lüftung entlädt sich 
die in den Massivbauteilen eingespei-
cherte Wärme des Tages und schafft 
so die Voraussetzung für eine erneu-
te Wärmeaufnahme an heißen Som-
mertagen. Eine erhöhte Nachtlüftung 
ist insbesondere bei Gebäuden mit 

massivem Innenausbau von Nutzen. 
Es ist allerdings zu beachten, dass bei 
Wohngebäuden mit hoher nächtlicher 
Außenlärmbelastung oder aber insbe-
sondere im Erdgeschoss von Wohn-
häusern eine erhöhte Nachtlüftung 
über geöffnete Fenster nicht immer 
möglich ist. In solchen Situationen 
ist auf eine besonders wirksame Au-
ßenverschattung zu achten oder bei 
Vorhandensein einer maschinellen 
Lüftung diese für hohe nächtliche Vo-
lumenströme auszulegen. Eine beson-
ders hohe Nachtlüftung mit Luftwech-

selzahlen > 5 h-1 ist erfahrungsgemäß 
nur in mehrgeschossigen Wohneinhei-
ten also z.B. Einfamilien-Reihenhäu-
sern oder -Doppelhäusern möglich, da 
dort die Wohngeschosse häufig über 
eine gemeinsame offene Verbindung 
des Treppenhauses verfügen, die auf 
Grund der effektiven Höhe der zu be-
lüftenden Zonen einen Kamineffekt 
erzeugt. Dieser hohe Luftwechsel ist 
bei Querlüftung in eingeschossigen 
Wohnungen im Regelfall nicht erreich-
bar.    

Tabelle 10.3: �Anteilige Sonneneintragskennwerte zur Bestimmung des  
zulässigen Sonneneintragskennwertes, nach [R6] 

Anteiliger Sonnen- 
eintragskennwert Sx

Nachlüftung Klimaregion A B C
ohne

Bauart
leicht
mittel
schwer

0,071
0,080
0,087

0,056
0,067
0,074

0,041
0,054
0,061

erhöhte Nachlüftung mit  
n ≥ 2 h-1 Bauart

leicht
mittel
schwer

0,098
0,114
0,125

0,088
0,103
0,113

0,078
0,092
0,101

hohe Nachlüftung mit  
n ≥ 5 h-1 Bauart

leicht
mittel
schwer

0,128
0,160
0,181

0,117
0,152
0,171

0,105
0,143
0,160

S2

Grundflächenbezogener Fensterflächenanteil fWG = Aw / AG

S2 = a-(b · fWG) a
b

0,060
0,231

S3
Sonnenschutzglas
Fenster mit Sonnenschutzglas mit g ≤ 0,4 0,03 · AW,g,tot ≤ 0,4* / AW,gesamt

S4
Fensterneigung
0° ≤ Neigung ≤ 60° (gegenüber der Horizontalen) - 0,035 ∙ fneig**

S5

Orientierung
Nord-, Nordost- und Nordwest-orientierte  
Fenster soweit die Neigung gegenüber der  
Horizontalen > 60° ist sowie Fenster, die  
dauernd vom Gebäude selbst verschattet sind

+ 0,10 ∙ fnord***

S6

Einsatz passiver Kühlung

Bauart
leicht
mittel
schwer

0,02
0,04
0,06

*	 AW,g,tot = Fensterfläche mit gtot ≤ 0,4
**	 fneig = AW,neig / AW,gesamt mit AW,neig = die geneigte Fensterfläche
***	�fnord = AW,nord / AW,gesamt mit AW,nord = die Nord-, Nordost- und Nordwest-orientierte senkrechte 

Fensterfläche sowie ständig vom Gebäude selbst verschattete Fensterfläche
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11.1  Einleitung

Gemäß GEG besteht die vorrangige 
Anforderung an Bestandswohngebäu-
de darin, die Außenbauteile nicht der-
art zu verändern, dass die energetische 
Qualität des Gebäudes verschlechtert 
wird. Werden bei bestehenden Ge-
bäuden Außenbauteile beheizter oder 
gekühlter Räume geändert, kann der 
Nachweis der Einhaltung der Anforde-
rungen des GEG § 50 dadurch geführt 
werden, dass das geänderte Wohnge-
bäude insgesamt den 1,4-fachen Pri-
märenergiebedarf des Referenzgebäu-
des nicht überschreitet. Der ebenfalls 
einzuhaltende zulässige Höchstwert 
des Transmissionswärmeverlustes Hı

T 
ergibt sich aus dem mit dem Faktor 1,4 
zu multiplizierendem Zahlenwert in 
Abhängigkeit der Gebäudegröße und 
-form gemäß der folgenden Tabelle 
11.1.

Eine Neuerung im GEG fordert die 
Durchführung eines „informatorischen 
Beratungsgesprächs“ im Falle der Be-
auftragung von Planungsleistungen 
energiesparender Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit GEG § 50 durch ei-
nen Energieberater oder eine ähnlich 
qualifizierte Person, sofern dieses Be-
ratungsgespräch als einzelne Leistung 
unentgeltlich angeboten wird. Derar-
tige Leistungen sind bislang nur durch 
öffentlich finanzierte Verbraucherbe-
ratungsstellen z.B. der Bundesländer 
durchgeführt worden.    

Bei Erweiterungen und dem Ausbau 
eines Gebäudes um beheizte oder ge-
kühlte Räume kann dagegen ein ver-
einfachter Nachweis gemäß GEG § 51 
geführt werden, indem die Einhaltung 
des spezifischen, auf die wärmeüber-
tragende Umfassungsfläche bezoge-

nen Transmissionswärmeverlustes der 
Außenbauteile der neu hinzukommen-
den Räume den 1,25-fachen Wert des 
entsprechenden Wertes für das Refe-
renzgebäude

11.2  �Randbedingungen zur 
Energiebilanz

Die Randbedingungen zur Energiebi-
lanz nach DIN V 4108-6 bzw. DIN V 
18599 weichen in einigen Bereichen 
von denen zu errichtender Gebäude 
ab. So sind z.B. bei Vorhandensein von 
Innendämmungen an Außenwänden 
die zusätzlichen Wärmebrückeneffek-
te deutlich größer als bei Neubauten. 
Wenn mehr als 50 % der Außenwand-
fläche mit einer Innendämmung verse-
hen wird, ist der pauschale Wärmebrü-
ckenzuschlag ΔUWB auf 0,15 W/(m2·K) 
zu erhöhen (vgl. Kapitel 5.6).

Die Luftwechselrate berücksichtigt den  
aus baulichen Gegebenheiten resultie-
renden Infiltrationsluftwechsel. Weist 
ein Bestandsgebäude offensichtliche 
Undichtheiten an Fensterfugen oder 
im Dachbereich auf, kann der n50-Wert 
entsprechend der Standardwerte ge-
mäß DIN V 18599-2 angenommen 
werden (vgl. Kapitel 2.2.2). 

Bei Altbauten mit üblicherweise klei-
neren Fenstern als im Neubau, ist in 
der Regel von einem höheren Rah-
menanteil auszugehen. Der Abminde-
rungsfaktor FF ist in diesem Fall auf 
0,6 festgelegt (vgl. Formel 12). Alle 
weiteren Randbedingungen sind exakt 
gleich denen des Monatsbilanzverfah-
rens für zu errichtende Gebäude.

11.3  �Regeln zur Datenaufnahme 
und Datenverwendung

11.3.1  Regeln der Technik

Die Bewertung von Bestandswohn-
gebäuden erfordert die Kenntnis der 
wärmeschutztechnischen Kennwer-
te der Bauteile und der Kennwerte 
der Anlagentechnik. Da diese Eigen-
schaftswerte häufig schwierig zu be-
schaffen sind, stellen das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie 
und das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat gemeinsame 
Veröffentlichungen im Bundesanzeiger 
bereit. Inhalt dieser in der „Datenricht-
linie“ [R29] genannten Informationen 
sind Vereinfachungen für die Aufnah-
me geometrischer Abmessungen, die 
Ermittlung energetischer Kennwerte 
sowie Erfahrungswerte für Bauteile 
und Anlagenkomponenten von Be-
standsgebäuden in Abhängigkeit der 
Baualtersklasse.

Da diesen Bekanntmachungen der 
Stellenwert anerkannter Regeln der 
Technik zukommt, können sie im Rah-
men der Energieausweiserstellung 
herangezogen werden. Zur Erstellung 
eines Energieausweises auf Basis des 
rechnerischen Energiebedarfs sind die 
im Folgenden aufgeführten Regeln zu 
beachten.

11.3.2  �Vereinfachungen beim  
geometrischen Aufmaß

Die geometrischen Abmessungen ei-
nes Bestandswohngebäudes können 
zum Teil mit vereinfachenden Annah-
men festgelegt werden. Die beheizte 
Wohnfläche kann aus dem externen 
Bruttovolumen Ve aller beheizten Be-
reiche eines Wohngebäudes und mit 
Geschosshöhen zwischen 2,5 und 3,0 
Metern für Einfamilienhäuser mit be-
heiztem Keller zu 0,32·Ve/1,35 und 
für Einfamilienhäuser sowie Mehrfa-
milienhäuser ohne beheizte Keller zu 
0,32·Ve/1,2 abgeschätzt werden [R5].

11  Bewertung von Bestandswohngebäuden

Tabelle 11.1: �Auf die Gebäudehüllfläche bezogener Transmissionswärmever-
lust zur Ermittlung der Höchstwerte Hı

T bei Bestandsgebäuden 
Gebäude  

freistehend  
AN ≤ 350 m2

Gebäude  
freistehend  
AN > 350 m2

Doppelhaushälfte/ 
Reihenendhaus, 

einseitig angebaut

Reihenmittelhaus/
sonstige Gebäude

0,40 W/(m2·K) 0,50 W/(m2·K) 0,45 W/(m2·K) 0,65 W/(m2·K)
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Fenster- und Außentürflächen sollten 
aufgemessen werden. Rollladenkästen 
können pauschal mit 10 % der Fens-
terfläche angenommen werden [R29]. 
Vor- und Rücksprünge in Fassaden 
unter 0,5 Meter dürfen übermessen 
werden. Dies gilt auch für Treppenab-
gänge, Aufzugschächte und Leitungs-
schächte, die aus dem beheizten Be-
reich nach unten in einen unbeheizten 
Keller führen.

Flächen von Treppenaufgängen, Auf-
zugschächten oder Leitungsschäch-
ten, die ohne wirksamen thermischen 
Abschluss aus dem beheizten Bereich 
nach oben in einen unbeheizten Dach-
raum führen, sollten flächenmäßig er-
fasst und mit einem U-Wert versehen 
werden. Die Datenrichtlinie gibt hier-
zu Anhaltswerte in Abhängigkeit der 
Fläche und der Baualtersklasse dieser 
Bauteile.

Flächen von Heizkörpernischen dürfen 
mit der Hälfte der Fläche der darüber 
liegenden Fenster angenommen wer-
den. Lüftungsschächte und sonstige 
opake Bauteile der Hüllfläche mit je-
weils weniger als 1 m2 Fläche dürfen 
übermessen werden.

Die Orientierungen der Fassaden und 
Dachflächen dürfen nach den nächst-
gelegenen der vier Haupt- und vier Ne-
benhimmelsrichtungen im Raster von 
45° ausgerichtet werden z.B. Nord, 
Nordost, Ost, Südost, usw. Die Nei-
gung von Flächen darf mathematisch 
auf 0° = horizontal, 30°, 45°, 60° oder 
90° gerundet werden.

Hinweis: 
Die Anwendung pauschaler Ansät-
ze kann vor allem bei der gebotenen 
Angabe von Sanierungsempfeh-
lungen zu Fehleinschätzungen der 
Effizienz zusätzlicher Maßnahmen 
führen. Daher wird von der Verwen-
dung dieser Ansätze abgeraten. 

11.3.3  �Energetische Qualität von 
Bauteilen und Anlagentechnik

Die Datenrichtlinie des BMWi/BMI 
[R29] enthält zur Beschreibung der 
energetischen Qualität der wärme- 
tauschenden Hüllfläche ein umfang-
reiches Tabellenwerk mit nach Baual-
tersklassen eingestuften Wärmedurch- 
gangskoeffizienten für Dächer, Dach-
geschossdecken, Außenwände, Kel-
lerdecken und Fenster. Die Kennwerte  
der opaken Bauteile sind zudem für 
die Basisausführung zuzüglich nach-
träglicher Dämmschichten aufgeführt, 
so dass eine Abschätzung der Dämm- 
eigenschaften ohne exakte Kenntnis 
der Bauteilaufbauten möglich ist.

Hinweis: 
In Kapitel 13 sind in der Tabelle 
13.3 die Wärmeleitfähigkeiten von 
Mauerziegeln in ihrer historischen 
Entwicklung aufgelistet, so dass  
die Wärmedurchgangskoeffizienten 
derartiger Außenwände sicher be-
stimmt werden können.

Die energetische Bewertung der Kom-
ponenten der Anlagentechnik erfolgt 
analog dem Tabellen-Verfahren der 
DIN V 4701-10. Die Datenrichtlinie 
enthält umfangreiche Tabelleneinträge 
mit nutzflächenbezogenen pauschalen 
Kennwerten der einzelnen Prozess-
bereiche, so dass in Verbindung mit 
DIN V 4701-10 und DIN 4701-12 [R30] 
die Gesamtaufwandszahlen bestehen-
der Heiz-, Warmwasser- und Lüftungs-
anlagen bestimmt werden können. Auf 
Grund des großen Umfangs dieser Ta-
bellen wird auf eine Darstellung in die-
ser Broschüre verzichtet.

11.4  �Beispiel Bestandswohn- 
gebäude und Sanierungs- 
empfehlungen

An folgendem Beispiel eines Reihen- 
endhauses soll die grundsätzliche 
Vorgehensweise zur Erstellung eines 

Energieausweises auf Basis des rech-
nerischen Energiebedarfs aufgezeigt 
werden. Das Gebäude mit einem Wär-
meschutz vor Inkrafttreten der ersten 
Wärmeschutzverordnung ist bislang 
nicht energetisch saniert. Der Kel-
ler des Gebäudes wird als unbeheizt 
angenommen, so dass das beheizte 
Volumen 334,01 m3 und die beheiz-
te Nutzfläche 106,88 m2 beträgt. Der 
Wärmeschutz des Gebäudes ent-
spricht bei einem mittleren U-Wert der 
Gebäudehülle von 0,69 W/(m2·K) den 
Anforderungen der Wärmeschutzver-
ordnung von 1977 [R35]. Die Wärme-
brücken werden mit einem pauschalen 
Zuschlag von ΔUWB = 0,1 W/(m2·K) be-
rücksichtigt. Die Luftwechselzahl be-
trägt 0,7 h-1, Undichtheiten sind somit 
nicht vorhanden.

Der mittels Monatsbilanzverfahren er- 
rechnete Jahresheizwärmebedarf er-
gibt sich zu 130,1 kWh/(m2·a). Die 
Heizungsanlage ist im unbeheizten 
Keller aufgestellt. Es handelt sich  
um einen Gas-Niedertemperaturkes-
sel der Baualtersklasse 1987-1994 mit 
einer Systemtemperatur 70/55 °C und 
einer entsprechend gebäudezentralen 
Verteilung. Die Wärmeabgabe erfolgt 
über Radiatoren an den Außenwän-
den. Die Trinkwassererwärmung wird 
von derselben Anlage bereitgestellt. 
Eine Zirkulation ist vorhanden.

Aus den Tabellen der Datenrichtlinie 
sind die Anlagenkennwerte in Ver-
bindung mit DIN V 4701-10 ermittelt 
worden und führen zu einer Anlagen-
aufwandszahl (ep-Wert) von 2,10. Der 
Endenergiebedarf für Heizenergie und 
Hilfsstrom beträgt 267,2 kWh/(m2·a) 
und wird nach Energieträgern getrennt 
im Energieausweis angegeben. 

Die gemäß GEG § 84 zu formulieren-
den Empfehlungen zur Verbesserung 
der Energieeffizienz werden für den 
Fall der Fenstererneuerung (Maßnah-
me 1), der zusätzlichen Dämmung der 
Dachgeschossdecke (Maßnahme 2) so-
wie einer Kombination beider Maßnah-
men in Verbindung mit einer Heizungs-
erneuerung (Maßnahme 3) berechnet 
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und im entsprechenden Formblatt 4 
des Energieausweises „Empfehlungen 
zur kostengünstigen Modernisierung“ 
aufgeführt. 

Die Maßnahmen 1 bis 3 bewirken eine 
Energieeinsparung von etwa 13.000 
kWh pro Jahr. Die geschätzten Investi-
tionskosten betragen knapp 27.000 €. 
Sie setzen sich zusammen aus den 
Kosten neuer Fenster (20 m2) mit ca. 
8.000  €, Wärmedämmung der Dach-
geschoßdecke (60 m2) und ca. 2.000 € 
und der Erneuerung der Heizung 
und Warmwasserbereitung mittels 
Gas-Brennwertkessel in Höhe von ca. 
17.000  €. Unter Zugrundelegung ei-
ner statischen Amortisation bei einem 
Energiepreis von etwa 0,12  €/kWh 
als Mittelwert der nächsten 30 Jahre 
können sich die Investitionen in ca. 30 
Jahren amortisieren. Eine dynamische 
Betrachtung unter Berücksichtigung 
von Zinsentwicklung und absehba-
rer Energiepreissteigerung kann un-
ter Umständen zu einer günstigeren 
Amortisationsberechnung führen.

Dachgeschoss

Erdgeschoss

Kellergeschoss
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Tabelle 11.2: �Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Außen-
bauteilen bei Änderung an bestehenden Wohngebäuden gemäß 
GEG Anlage 7

Nummer Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger  
Einbau von Außenbauteilen

Höchstwerte der 
Wärmedurchgangs- 
koeffizienten Umax

Außenwände
1a1 Außenwände:  

– Ersatz oder 
– erstmaliger Einbau

U = 0,24 W/(m2·K)

1b1,2 Außenwände:
– �Anbringen von Bekleidungen (Platten oder plattenartige 

Bauteile), Verschalungen, Mauervorsatzschalen oder Dämm-
schichten auf der Außenseite einer bestehenden Wand oder

– �Erneuerung des Außenputzes einer bestehenden Wand

U = 0,24 W/(m2·K)

Fenster, Fenstertüren, Dachflächenfenster, Glasdächer, Außentüren und Vorhangfassaden
2a Gegen Außenluft abgrenzende Fenster und Fenstertüren:

– �Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder
– Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster

Uw = 1,3 W/(m2·K)

2b Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächenfenster:
– �Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder
– Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster

Uw = 1,4 W/(m2·K)

2c3 Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und 
Dachflächenfenster:
– Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen

Ug = 1,1 W/(m2·K)

2d Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren  
Bauart DIN EN ISO 12631:2018-01 [R36] entspricht:
– �Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils

Uc = 1,5 W/(m2·K)

2e3 Gegen Außenluft abgrenzende Glasdächer:
– �Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder
– Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen

Uw/Ug = 2,0 W/(m2·K)

2f Gegen Außenluft abgrenzende Fenstertüren mit Klapp-, Falt-, 
Schiebe- oder Hebemechanismus:
– �Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils

Uw = 1,6 W/(m2·K)

3a4 Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und 
Dachflächenfenster mit Sonderverglasung:
– �Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils oder
– Einbau zusätzlicher Vor- oder Innenfenster

Uw/Ug = 2,0 W/(m2·K)

3b4 Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und 
Dachflächenfenster mit Sonderverglasung:
– �Ersatz der Sonderverglasung oder verglaster Flügelrahmen

Ug = 1,6 W/(m2·K)

3c3,4 Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren 
Bauart DIN EN ISO 12631:2018-01 entspricht, mit Sonder-
verglasung:
– �Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten Bauteils

Uc = 2,3 W/(m2·K)

4 Einbau neuer Außentüren (ohne rahmenlose Türanlagen aus 
Glas, Karusselltüren und kraftbetätigte Türen)

U = 1,8 W/(m2·K) 
(Türfläche)

Dachflächen sowie Decken und Wände gegen unbeheizte Dachräume
5a1 Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen einschließlich 

Dachgauben sowie gegen unbeheizte Dachräume abgrenzen-
de Decken (oberste Geschossdecken) und Wände  
(einschließlich Abseitenwände):
– Ersatz oder
– erstmaliger Einbau
Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,24 W/(mm2·K)

Fußnoten zur Anlage 7 (Tabelle 11.2)
1 �Werden Maßnahmen nach den Nummern 1a, 

1b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d oder 6e ausge-
führt und ist die Dämmschichtdicke im Rahmen 
dieser Maßnahmen aus technischen Gründen 
begrenzt, so gelten die Anforderungen als er-
füllt, wenn die nach anerkannten Regeln der 
Technik höchstmögliche Dämmschichtdicke 
eingebaut wird, wobei ein Bemessungswert  
der Wärmeleitfähigkeit von l = 0,035 W/(m·K)  
einzuhalten ist. Abweichend von Satz 1 ist ein 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von  
l = 0,045 W/(m·K) einzuhalten, soweit Dämmma-
terialien in Hohlräume eingeblasen oder Dämm-
materialien aus nachwachsenden Rohstoffen 
verwendet werden. Wird bei Maßnahmen nach 
Nummer 5b eine Dachdeckung einschließlich 
darunter liegender Lattungen und Verschalun-
gen ersetzt oder neu aufgebaut, sind die Sätze 
1 und 2 entsprechend anzuwenden, wenn der 
Wärmeschutz als Zwischensparrendämmung 
ausgeführt wird und die Dämmschichtdicke 
wegen einer innenseitigen Bekleidung oder der 
Sparrenhöhe begrenzt ist. Die Sätze 1 bis 3 sind 
bei Maßnahmen nach den Nummern 5a, 5b, 
und 5c nur auf opake Bauteile anzuwenden. 

2 �Werden Maßnahmen nach Nummer 1b ausge-
führt, müssen die dort genannten Anforderun-
gen nicht eingehalten werden, wenn die Au-
ßenwand nach dem 31. Dezember 1983 unter 
Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften 
errichtet oder erneuert worden ist.

3 �Bei Ersatz der Verglasung oder verglaster Flü-
gelrahmen gelten die Anforderungen nach 
den Nummern 2c, 2e und 3c nicht, wenn der 
vorhandene Rahmen zur Aufnahme der vorge-
schriebenen Verglasung ungeeignet ist. Wer-
den bei Maßnahmen nach Nummer 2c oder bei 
Maßnahmen nach Nummer 2e Verglasungen 
oder verglaste Flügelrahmen ersetzt und ist 
die Glasdicke im Rahmen dieser Maßnahmen 
aus technischen Gründen begrenzt, so gelten 
die Anforderungen als erfüllt, wenn eine Ver-
glasung mit einem Wärmedurchgangskoeffizi-
enten von höchstens 1,3 W/(m2·K) eingebaut 
wird. Werden Maßnahmen nach Nummer 2c an 
Kasten- oder Verbundfenstern durchgeführt, so 
gelten die Anforderungen als erfüllt, wenn eine 
Glastafel mit einer infrarot-reflektierenden Be-
schichtung mit einer Emissivität εn ≤ 0,2 einge-
baut wird.

4 �Sonderverglasungen im Sinne der Nummern 3a, 
3b und 3c sind

– �Schallschutzverglasungen mit einem bewer-
teten Schalldämmmaß der Verglasung von  
Rw,R ≥ 40 dB nach DIN EN ISO 717-1:2013-06 
[R37] oder einer vergleichbaren Anforderung,

– �Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschuss-
hemmung, Durchbruchhemmung oder Spreng-
wirkungshemmung nach anerkannten Regeln 
der Technik oder

– �Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutz-
glas mit einer Einzelelementdicke von mindes-
tens 18 mm nach DIN 4102-13:1990-05 [R38] 
oder einer vergleichbaren Anforderung.
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11.5  �Anforderungen an 
Einzelbauteile

Werden Außenbauteile beheizter und/
oder gekühlter Räume bestehender 
Gebäude energetisch ertüchtigt oder 
erstmalig eingebaut, sind die Wärme-
durchgangskoeffizienten der betroffe-
nen Bauteilflächen nach den Maßga-
ben der Anlage 7 des GEG einzuhalten.
Die diesbezüglichen Vorgaben des 
GEG sind in der Tabelle 11.2 wieder-
gegeben.

11.6  �Nachrüstverpflichtungen
Die im Folgenden aufgeführten Nach-
rüstverpflichtungen können insbeson-
dere durch den bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger im Rahmen der 
Feuerstättenschau und durch Meldung 
an die nach Landesrecht zuständige 
Behörde eingefordert werden.

11.6.1  �Nachrüstung eines bestehen-
den Gebäudes

Eigentümer eines Wohngebäudes, 
das nach seiner Zweckbestimmung 
jährlich mindestens vier Monate auf 
Innentemperaturen von mindestens 
19 Grad Celsius beheizt wird, müssen 
dafür sorgen, dass oberste Geschoss-
decken, die nicht den Anforderungen 
an den Mindestwärmeschutz nach  
DIN  4108-2 genügen, so gedämmt 
werden, dass der Wärmedurchgangs-
koeffizient der obersten Geschoss- 
decke 0,24 W/(m2·K) nicht überschrei-
tet. Die Pflicht gilt als erfüllt, wenn an-
stelle der obersten Geschossdecke das 
darüber liegende Dach entsprechend 
gedämmt ist oder die Anforderungen 
an den Mindestwärmeschutz nach 
DIN 4108-2 erfüllt.

Erfolgt die Wärmedämmung in De-
ckenzwischenräumen und ist die 
Dämmschichtdicke im Rahmen dieser 
Maßnahmen aus technischen Gründen 
begrenzt, so gelten die Anforderungen 
als erfüllt, wenn die nach anerkannten 
Regeln der Technik höchstmögliche 

Nummer Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger  
Einbau von Außenbauteilen

Höchstwerte der 
Wärmedurchgangs- 
koeffizienten Umax

Dachflächen sowie Decken und Wände gegen unbeheizte Dachräume
5b1,5 Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen einschließlich 

Dachgauben sowie gegen unbeheizte Dachräume abgrenzen-
de Decken (oberste Geschossdecken) und Wände (einschließ-
lich Abseitenwände):
– �Ersatz oder Neubau einer Dachdeckung einschließlich der 

darunter liegenden Lattungen und Verschalungen oder
– �Aufbringen oder Erneuerung von Bekleidungen oder Ver-

schalungen oder Einbau von Dämmschichten auf der kalten 
Seite von Wänden oder

– �Aufbringen oder Erneuerung von Bekleidungen oder Ver-
schalungen oder Einbau von Dämmschichten auf der kalten 
Seite von obersten Geschossdecken

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,24 W/(m2·K)

5c1,5 Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen mit Abdichtung:
– �Ersatz einer Abdichtung, die flächig das Gebäude wasser-

dicht abdichtet, durch eine neue Schicht gleicher Funktion 
(bei Kaltdachkonstruktionen) einschließlich darunter liegen-
der Lattung)

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,20 W/(m2·K)

Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen) sowie Decken 
nach unten gegen Erdreich, Außenluft oder unbeheizte Räume
6a1 Wände, die an Erdreich oder unbeheizte Räume (mit Aus-

nahme von Dachräumen) grenzen, und Decken, die beheizte 
Räume nach unten zum Erdreich oder zu unbeheizten Räumen 
abgrenzen:
– Ersatz oder
– �erstmaliger Einbau Erneuerung von außenseitigen Beklei-

dungen oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder 
Drainagen oder

– Anbringen von Deckenbekleidungen auf der Kaltseite

U = 0,30 W/(m2·K)

6b1,5 Wände, die an Erdreich oder unbeheizte Räume (mit Aus-
nahme von Dachräumen) grenzen, und Decken, die beheizte 
Räume nach unten zum Erdreich oder zu unbeheizten Räumen 
abgrenzen:
– �Anbringen oder Erneuern von außenseitigen Bekleidungen 

oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen 
oder

– Anbringen von Deckenbekleidungen auf der Kaltseite

U = 0,30 W/(m2·K)

6c1,5 Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich, zur 
Außenluft oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen:
– Aufbau oder Erneuerung der Fußbodenaufbauten auf der 
beheizten Seite

U = 0,50 W/(m2·K)

6d1 Decken, die beheizte Räume nach unten zur Außenluft  
abgrenzen: 
– Ersatz oder
– Erstmaliger Einbau

U = 0,24 W/(m2·K)

6e1,5 Decken, die beheizte Räume nach unten zur Außenluft  
abgrenzen: 
– �Anbringen oder Erneuern von außenseitigen Bekleidungen 

oder Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen 
oder

– Anbringen von Deckenbekleidungen auf der Kaltseite

U = 0,24 W/(m2·K)

5 �Werden Maßnahmen nach den Nummern 
5b, 5c, 6b, 6c oder 6e ausgeführt, müssen die 
dort genannten Anforderungen nicht eingehal-
ten werden, wenn die Bauteilfläche nach dem  
31. Dezember 1983 unter Einhaltung energie-

sparrechtlicher Vorschriften errichtet oder er-
neuert worden ist.
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Dämmschichtdicke eingebaut wird, 
wobei ein Bemessungswert der Wär-
meleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) 
einzuhalten ist.

Abweichend davon ist ein Bemes-
sungswert der Wärmeleitfähigkeit von 
0,045 W/(m·K) einzuhalten, soweit 
Dämmmaterialien in Hohlräume ein-
geblasen oder Dämmmaterialien aus 
nachwachsenden Rohstoffen verwen-
det werden. Wird eine Zwischenspar-
rendämmung ausgeführt und ist die 
Dämmschichtdicke wegen einer in-
nenseitigen Bekleidung oder der Spar-
renhöhe begrenzt, gelten die gleichen 
Grundsätze wie zuvor.

Bei einem Wohngebäude mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen, von de-
nen der Eigentümer eine Wohnung 
am 1. Februar 2002 selbst bewohnt 
hat, ist die Pflicht erst im Fall ei-
nes Eigentümerwechsels nach dem  
1. Februar 2002 von dem neuen Eigen-
tümer zu erfüllen. Die Frist zur Pflicht- 
erfüllung beträgt zwei Jahre ab dem 
ersten Eigentumsübergang nach dem 
1. Februar 2002.

Grundsätzlich sind die genannten 
Nachrüstverpflichtungen nur bindend, 
wenn die für eine Nachrüstung erfor-
derlichen Aufwendungen durch die 
eintretenden Einsparungen innerhalb 
angemessener Frist erwirtschaftet 
werden können.

11.6.2  �Verteilungseinrichtungen der 
Heizung

Gebäude mit Zentralheizung müssen 
mit zentralen selbsttätig wirkenden 
Einrichtungen zur Verringerung und 
Abschaltung der Wärmezufuhr sowie 
zur Ein- und Ausschaltung elektrischer 
Antriebe ausgestattet sein. Die Re-
gelung der Wärmezufuhr sowie der 
elektrischen Antriebe erfolgt in Ab-
hängigkeit von der Außentemperatur 
oder einer anderen geeigneten Füh-
rungsgröße und der Zeit.  Soweit diese 
Ausstattung bei einer Zentralheizung 
in einem bestehenden Gebäude nicht 

vorhanden ist, muss der Eigentümer 
sie bis zum 30. September 2021 nach-
rüsten.

Wird eine heizungstechnische Anlage 
mit Wasser als Wärmeträger in ein Ge-
bäude eingebaut, hat der Bauherr oder 
der Eigentümer dafür Sorge zu tragen, 
dass die heizungstechnische Anlage 
mit einer selbsttätig wirkenden Ein-
richtung zur raumweisen Regelung der 
Raumtemperatur ausgestattet ist. Dies 
ist nicht erforderlich bei Fußboden-
heizungen in Räumen mit weniger als 
sechs Quadratmetern Nutzfläche oder 
einem Einzelheizgerät, das zum Betrieb 
mit festen oder flüssigen Brennstoffen 
eingerichtet ist.

Soweit die zuvor geforderte Ausstat-
tung bei einem bestehenden Gebäude 
nicht vorhanden ist, muss der Eigentü-
mer sie nachrüsten. Eine Fußboden-
heizung, die vor dem 1. Februar 2002 
eingebaut worden ist, darf abweichend 
davon mit einer Einrichtung zur raum-
weisen Anpassung der Wärmeleistung 
an die Heizlast ausgestattet werden.

Der Eigentümer eines Gebäudes hat 
dafür Sorge zu tragen, dass bei hei-
zungstechnischen Anlagen bisher un-
gedämmte, zugängliche Wärmevertei-
lungs- und Warmwasserleitungen, die 
sich nicht in beheizten Räumen befin-
den, die Wärmeabgabe der Rohrleitun-
gen nach den anerkannten Regeln der 
Technik begrenzt wird.

11.6.3  �Betriebsverbot für Heizkessel

Eigentümer von Gebäuden dürfen ihre 
Heizkessel, die mit einem flüssigen 
oder gasförmigen Brennstoff beschickt 
werden und vor dem 1.  Januar  1991  
eingebaut oder aufgestellt worden 
sind, nicht mehr betreiben. Kessel, die 
nach dem 1.  Januar  1991 eingebaut 
wurden, dürfen nach Ablauf von 30 
Jahren nach Einbau oder Aufstellung 
nicht mehr betrieben werden.

Dies Verbot gilt nicht für Niedertem-
peratur-Heizkessel und Brennwertkes-

sel sowie für heizungstechnische An-
lagen, deren Nennleistung weniger als 
4 kW oder mehr als 400 kW beträgt.

Ab dem 1.  Januar  2026 dürfen Heiz-
kessel, die mit Heizöl oder mit festem 
fossilem Brennstoff beschickt werden, 
nur in Betrieb genommen werden, 
wenn ein bestehendes Gebäude so er-
richtet oder geändert worden ist oder 
geändert wird, dass der Wärme- und 
Kälteenergiebedarf anteilig durch er-
neuerbare Energien gedeckt wird, oder 
bei einem bestehenden Gebäude kein 
Anschluss an ein Gasversorgungsnetz 
oder an ein Fernwärmeverteilungsnetz 
hergestellt werden kann. Das ist genau 
dann der Fall, wenn kein Gasversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung 
oder kein Verteilungsnetz eines Fern-
wärmeversorgungsunternehmens am 
Grundstück anliegt und eine anteilige 
Deckung des Wärme- und Kälteener-
giebedarfs durch erneuerbare Ener- 
gien technisch nicht möglich ist oder  
zu einer unbilligen Härte führt.
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Städtebau:

l �Südorientierung der Fassaden mit 
Hauptfensterflächen

l �Ausreichende Gebäudeabstände 
zur Solarnutzung bei tiefstehender 
Sonne

l �Höchstmögliche Verdichtung durch 
Reihenhäuser oder Blockbebauung

l �Solarorientierte Dachneigungen und 
Firstlinien

l �Begrünung zur sommerlichen 
Verschattung und zur Beeinflussung 
des Mikroklimas

Architektur:

l �Kompakte Baukörper mit möglichst 
breiter Südfront bei reduzierter 
Gebäudetiefe

l �Keine Vor- und Rücksprünge von 
mehr als 0,5 m aus der Baulinie

l �Anordnung von Pufferräumen oder 
Gebäudeteilen untergeordneter 
Nutzung im Norden

l �Verzicht auf Erker und Gauben bei 
vereinfachten Dachformen

l �Sinnvoll aufeinander abgestimmtes 
Dämmkonzept

l �Darstellung aller wichtigen Baude-
tails im Rahmen der Ausführungs-
planung

l �Erstellung spezifizierter Ausschrei-
bungsunterlagen mit exakten Pro-
duktangaben

Passive Solarenergienutzung:

l �Fensterflächenanteile südorien-
tierter Fassaden ≥ 50 %, übrige 
Anteile nicht über die zur Belichtung 
notwendigen hinaus

l �Optimierte Flächenorientierung und 
-neigung zur passiven und aktiven 
Solarenergienutzung

l �Gebäudezonierung und -schnitt 
nach Nutzungszonen mit unter-
schiedlichen Raumtemperaturen

l �Anordnung speicherfähiger Innen-
bauteile im Strahlengang der Sonne

l �Verzicht auf raumseitige Dämm-
schichten

Lüftungskonzept:

l �Luftdichtheit der Gebäudehülle 
anstreben

l �Bei Fensterlüftung Möglichkeit der 
Querlüftung schaffen

l �Nicht jedes Fenster muss öffenbar 
sein

l �Innenliegende Räume oder solche 
mit hohem notwendigen Luftwech-
sel mit mechanischer Abluft verse-
hen

l �Zuluftvorwärmung über Glasanbau-
ten oder Erdreich möglich

l �Notwendigkeit einer mechanischen 
Zu- und Abluftanlage mit Wärme-
rückgewinnung prüfen

Baulicher Wärmeschutz:

l �Massive Außenwände mit sinnvol-
lem Wärmeschutz sowohl monoli- 
thisch als auch zusatzgedämmt ein- 
und mehrschalig

l �Fenster mit mindestens doppelt 
verglasten Wärmeschutzgläsern 
mit Edelgasfüllung und Infrarotver-
spiegelung und gleichzeitig hohem 
Gesamtenergiedurchlassgrad

l �Hochwärmedämmende Fensterrah-
men mit möglichst großer Blendrah-
menstärke zum Erzielen einer hohen 
Luftdichtheit in der Einbaufuge

l �Außentüren mit wärmegedämmter 
Füllung

l �Schrägdächer mit Vollsparren- und 
Untersparrendämmung und abge-
stimmten Dichtheitsschichten

l �Großzügige Wärme- und Trittschall-
dämmungen unter schwimmenden 
Estrichen

l �Hochwertige Dämmung von Absei-
tenwänden, Gauben und Deckenflä-
chen gegen Außenluft

Bauausführung:

l �Vermeidung von Wärmebrücken an 
Bauteilanschlüssen (Deckenauflager, 
Rollladenkästen, Dachanschlüsse)

l �Verwendung geeigneter Materialien 
und Materialkombinationen (Däm-
mung der Satteldächer)

l �Einsatz hochwertiger Verglasungen 
in wärmegedämmten Fensterrah-
men (insbesondere bei Dachflächen- 
fenstern)

l �Überwachung der Bauausführung 
an handwerklich schwierigen Bau-
details (Dachanschlüsse, Kehlgebälk, 
Abseiten)

l �Ausführung dauerhaft luft- und 
winddichter Anschlüsse (Kehlgebälk, 
Gauben, Fenstereinbaufugen)

l �Thermische Trennung auskragender 
und in Kaltbereiche ragender Bau-
teile (Balkone, Vordächer)

l �Überprüfung der wärmetechnischen 
Kennwerte anhand von Produktbe-
gleitzetteln und Lieferscheinen

Haustechnik:

l �Kurze Heiz- und Warmwasserleitun-
gen zur Verringerung der Verteilver-
luste

l �Aufstellort der Wärmeerzeugung 
innerhalb der thermischen Hülle

l �Ausreichende Dämmung der Rohr-
leitungen auch bei Verlegung in 
Bauteilen und bei Durchdringungen

l �Einbau zeitlich steuerbarer Zirkula- 
tionspumpen, Beleuchtung, etc.

l �Überprüfung der möglichen Dämm-
stärke bei Brauchwasserspeichern 
über die vorhandene hinaus

l �Beschädigungen von Dichtungs- 
ebenen durch Elektroinstallationen, 
Dunstrohre etc. vermeiden

l �Einsatz von Photovoltaik zur Eigen-
stromversorgung prüfen

12  Checkliste zum Niedrigstenergiehaus
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13.1  �Mindestanforderungen  
an den Wärmeschutz

Die folgenden Tabellen enthalten 
Mindestwerte des baulichen Wär-
meschutzes nach DIN  4108-2 so-
wie auszugsweise Bemessungswer-
te genormter Baustoffe nach DIN 
4108-4 und DIN EN ISO 10456 [R18]. 
Die Anforderungen an den Wärme-
durchlasswiderstand ein- und mehr-
schaliger Bauteile mit einer flächen-
bezogenen Masse mı ≥ 100 kg/m2,  
die Räume gegen die Außenluft, Berei-
che mit wesentlich niedrigeren Innen-
temperaturen oder unbeheizte Berei-
che abtrennen, sind in der folgenden 

Tabelle 13.1 aufgeführt. Der Wär-
medurchlasswiderstand ein- und 
mehrschaliger Bauteile mit einer flä-
chenbezogenen Masse mı ≤ 100 kg/m2 
muss mindestens R = 1,75 (m2·K)/W 
betragen. Bei thermisch inhomogenen 
Bauteilen, wie sie beispielsweise bei 
Skelett-, Rahmen oder Holzständer-
bauweisen, aber auch bei Fassaden als 
Pfosten-Riegel-Konstruktionen vor-
kommen, ist im Bereich des Gefachs 
ein Wärmedurchlasswiderstand von 
RG ≥ 1,75 (m2·K)/W einzuhalten. Zu-
sätzlich gilt für das gesamte Bauteil 
im Mittel ein Wert Rm ≥ 1,0 (m2·K)/W. 
Auch bei Rollladenkästen gilt für 
das gesamte Bauteil im Mittel  

Rm  ≥  1,0  (m2·K)/W. Im Bereich des  
Deckels muss darüber hinaus ein Wär-
medurchlasswiderstand von mindes-
tens R  ≥  0,55  (m2·K)/W vorhanden 
sein.

Der Mindestwärmeschutz muss an 
jeder Stelle vorhanden sein. Hierzu 
gehören u.a. auch Nischen unter Fens-
tern, Brüstungen von Fensterbautei-
len, Fensterstürze, Wandbereiche auf 
der Außenseite von Heizkörpern und 
Rohrkanälen, insbesondere für aus-
nahmsweise in Außenwänden ange-
ordnete wasserführende Leitungen.

13  Wärmetechnische Bemessungswerte

Tabelle 13.1: Mindestanforderungen an Wärmedurchlasswiderstände von Bauteilen gemäß DIN 4108-2
Zeile Bauteile Beschreibung Wärmedurch-

lasswiderstand 
des Bauteilsb

Wärmeübergangs- 
widerstand Rs 

[(m2·K)/W]

R in (m2·K)/W innen Rsi außen Rse

1.1
Wände beheizter 
Räume

gegen Außenluft  1,2c 0,13 0,04

1.2 zu Tiefgarargen nicht beheizte Räume (auch nicht beheizte Dachräume oder nicht 
beheizte Kellerräume außerhalb der wärmeübertragenden Umfassungsfläche) 1,2 0,13 0,13

1.3 gegen Erdreich 1,2 0,13 0

2 Dachschräge be-
heizter Räume

gegen Außenluft 1,2 0,10 0,04

3.1

Decken beheizter 
Räume nach oben 
und Flachdächer 

gegen Außenluft 1,2 0,13 0,04

3.2 zu belüfteten Räumen zwischen Dachschrägen und Abseitenwänden bei ausgebau-
ten Dachräumen 0,90 0,10 0,10

3.3 zu nicht beheizten Räumen, zu bekriechbaren oder noch niedrigeren Räumen 0,90 0,10 0,10

3.4 zu Räumen zwischen gedämmten Dachschrägen und Abseitenwänden bei aus- 
gebauten Dachräumen 0,35 0,13 0,13

4.1a

Decken beheizter  
Räume nach unten

gegen Außenluft, gegen Tiefgarage, gegen Garagen (auch beheizte), Durchfahrten 
(auch verschließbare) und belüftete Kriechkeller 1,75 0,17 0,04

4.2 gegen nicht beheizten Kellerraum 0,90 0,17 0,17

4.3 unterer Abschluss (z.B. Sohlplatte) von Aufenthaltsräumen, unmittelbar an das 
Erdreich grenzend bis zu einer Raumtiefe von 5 m 0,90 0,17 0

4.4 über einen nicht belüfteten Hohlraum, z.B. Kriechkeller, an das Erdreich grenzend 0,90 0,17 0,13

5.1

Bauteile an  
Treppenräumen

Wände zwischen beheiztem Raum und direkt beheiztem Treppenraum, Wände  
zwischen beheiztem Raum und indirekt beheiztem Treppenraum, sofern die  
anderen Bauteile des Treppenraums die Anforderungen dieser Tabelle erfüllen

0,07 0,13 0,13

5.2 Wände zwischen beheiztem Raum und indirekt beheiztem Treppenraum, wenn 
nicht alle anderen Bauteile des Treppenraums die Anforderungen dieser Tabelle  
erfüllen 

0,25 0,13 0,13

5.3 oberer und unterer Abschluss eines beheizten oder indirekt beheizten Treppen- 
raumes 

wie Bauteile be-
heizter Räume 0,13 0,13

6.1 Bauteile zwischen 
beheizten Räumen

Wohnungs- und Gebäudetrennwände zwischen beheizten Räumen 0,07 0,13 0,13

6.2 Wohnungstrenndecken, Decken zwischen Räumen unterschiedlicher Nutzung 0,35 0,13 0,13

a Vermeidung von Fußkälte    b bei erdberührten Bauteilen: konstruktiver Wärmedurchlasswiderstand    c bei niedrig beheizten Räumen 0,55 (m2·K)/W
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13  Wärmetechnische Bemessungswerte

13.2  �Tabellierte 
Bemessungswerte

Die Bemessungswerte der Wärmeleit-
fähigkeit λB müssen in rechnerischen 
Nachweisen des Wärmeschutzes ver-
wendet werden. Diese Werte enthal-
ten Zuschläge für Rohdichteschwan-
kungen, für Ausgleichsfeuchtegehalte 
sowie ggf. für Alterung und sind nicht 

zu verwechseln mit den deklarierten 
Werten der Wärmeleitfähigkeit λD, die 
von den Herstellern im Rahmen der 
CE-Kennzeichnung angegeben wer-
den.      

Tabelle 13.2: �Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit und Richtwerte der Wasserdampf- 
Diffusionswiderstandszahlen nach DIN 4108-4 und DIN EN ISO 10456

Zeile Stoff Rohdichteab ρ 
in 

kg/m3

Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit λB 

in W/(m·K) 

Richtwert der  
Wasserdampf-Diffusions- 

widerstandszahlc μ

1 Putze, Mörtel und Estriche
1.1 Putze

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk 	 (1800) 	 1,00 15/35
Putzmörtel aus Kalkgips, Gips, Anhydrit und Kalkanhydrit 	 (1400) 	 0,70 10
Leichtputz 	 < 1300 	 0,56

15/20
Leichtputz 	 ≤ 1000 	 0,38
Leichtputz 	 ≤ 700 	 0,25
Gipsputz ohne Zuschlag 	 (1200) 	 0,51 10
Wärmedämmputz nach DIN 998-1  
	 der Kategorie T1 
	 der Kategorie T2

	
	
	

	  
	 0,12
	 0,24 5/20

Kunstharzputz 	 (1100) 	 0,70 50/200
1.2 Mauermörtel

Zementmörtel 	 (2000) 	 1,6

15/35
Normalmauermörtel NM 	 (1800) 	 1,2
Dünnbettmauermörtel 	 (1600) 	 1,0
Leichtmauermörtel nach DIN EN 1996-1-1,  
DIN EN 1996-2

	 ≤ 1000  
	 ≤ 700

	 0,36 
	 0,21

Leichtmauermörtel 	 250 
	 400 
	 700 
	 1000 
	 1500

	 0,10 
	 0,14 
	 0,25 
	 0,38 
	 0,69

5/20

1.3 Estriche
Gussasphalt-Estrich 	 (2300) 	 0,90 d

Zement-Estrich 	 (2000) 	 1,4

15/35Anhydrit-Estrich 	 (2100) 	 1,2
Magnesia-Estrich 	 1400 

	 2300
	 0,47 
	 0,70

2 Beton-Bauteile
2.1 Beton nach DIN EN 206                                                                 Siehe DIN EN ISO 10456
2.2 Leichtbeton und Stahlleichtbeton 

mit geschlossenem Gefüge nach DIN EN 206 und  
DIN 1045-2, hergestellt unter Verwendung von  
Zuschlägen mit porigem Gefüge nach DIN 4226-2  
ohne Quarzsandzusatzd

	 800 
	 900 
	 1000 
	 1100 
	 1200 
	 1300 
	 1400 
	 1500 
	 1600 
	 1800 
	 2000

	 0,39 
	 0,44 
	 0,49 
	 0,55 
	 0,62 
	 0,70 
	 0,79 
	 0,89 
	 1,0 
	 1,45 
	 1,35

70/150
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Zeile Stoff Rohdichteab ρ 
in 

kg/m3

Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit λB 

in W/(m·K) 

Richtwert der  
Wasserdampf-Diffusions- 

widerstandszahlc μ

2.3 Dampfgehärteter Porenbeton 
nach DIN EN 12602

	 350 
	 400 
	 450 
	 500 
	 550 
	 600 
	 650 
	 700 
	 750 
	 800 
	 900 
	 1000

0,11 
0,12 
0,13 
0,14 
0,16 
0,18 
0,19 
0,20 
0,21 
0,23 
0,26 
0,29

5/10

2.4 Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge
   - �mit nichtporigen Zuschlägen nach DIN EN 12620,  

z.B. Kies
	 1600 
	 1800

0,81
	 1,1 3/10

	 2000 	 1,4 5/10
- �mit porigen Zuschlägen nach DIN EN 13055-1,  

ohne Quarzsandzusatzd
	 600 
	 700 
	 800 
	 1000 
	 1200 
	 1400 
	 1600 
	 1800 
	 2000

0,22 
0,26 
0,28 
0,36 
0,46 
0,57 
0,75 
0,92

	 1,2

5/15

- ausschließlich unter Verwendung von Naturbims 	 400 
	 > 450 
	 500 
	 > 550 
	 600 
	 > 650 
	 700 
	 > 750 
	 800 
	 900 
	 1000 
	 1100 
	 1200 
	 1300

	 0,12 
	 > 0,13 
	 0,15 
	 > 0,16 
	 0,18 
	 > 0,19 
	 0,20 
	 > 0,22 
	 0,24 
	 0,28 
	 0,32 
	 0,37 
	 0,41 
	 0,47

5/15

- ausschließlich unter Verwendung von Blähton 	 400 
	 > 450 
	 500 
	 > 550 
	 600 
	 > 650 
	 700 
	 800 
	 900 
	 1000 
	 1100 
	 1200 
	 1300 
	 1400 
	 1500 
	 1600 
	 1700

	 0,13 
	 > 0,15 
	 0,16 
	 > 0,18 
	 0,19 
	 > 0,21 
	 0,23 
	 0,26 
	 0,30 
	 0,35 
	 0,39 
	 0,44 
	 0,50 
	 0,55 
	 0,60 
	 0,68 
	 0,76

5/15
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Zeile Stoff Rohdichteab ρ 
in 

kg/m3

Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit λB 

in W/(m·K)

Richtwert der  
Wasserdampf-Diffusions- 

widerstandszahlc μ

3 Bauplatten
3.1 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten, unbewehrt nach DIN 4166

Porenbeton-Bauplatten (Ppl) mit normaler Fugendicke 
und Mauermörtel nach DIN 1053-1 verlegt

	 400 
	 500 
	 600 
	 700 
	 800

0,20 
0,22 
0,24 
0,27 
0,29

5/10

Porenbeton-Planbauplatten (Pppl), dünnfugig verlegt 	 350 
	 400 
	 450 
	 500 
	 550 
	 600 
	 650 
	 700 
	 750 
	 800

0,11 
0,13 
0,15 
0,16 
0,18 
0,19 
0,21 
0,22 
0,24 
0,25

5/10

3.2 Wandplatten aus Leichtbeton nach DIN 18162 	 800 
	 900 
	 1000 
	 1200 
	 1400

0,29 
0,32 
0,37 
0,47 
0,58

5/10

3.3 Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859 	 750 
	 900 
	 1000 
	 1200

0,35 
0,41 
0,47 
0,58

5/10

3.4 Gipsplatten nach DIN 18180, DIN EN 520 	 800 0,25 4/10
4 Mauerwerk, einschließlich Mörtelfugen
4.1 Mauerwerk aus Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw.  

Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN V 20000-401
	 NM/DMf

Vollklinker, Hochlochklinker, Keramikklinker 	 1800 
	 2000 
	 2200 
	 2400

	 0,81 
	 0,96 
	 1,2 
	 1,4

50/100

Vollziegel, Hochlochziegel, Füllziegel 	 1200 
	 1400 
	 1600 
	 1800 
	 2000 
	 2200 
	 2400

	 0,50 
	 0,58 
	 0,68 
	 0,81 
	 0,96 
	 1,2 
	 1,4

5/10

	 LM21/LM36f	 NM/DMf

Hochlochziegel HLzA und HLzB 	 550 
	 600 
	 650 
	 700 
	 750 
	 800 
	 850 
	 900 
	 950 
	 1000

	 0,27	 0,32 
	 0,28	 0,33 
	 0,30	 0,35 
	 0,31	 0,36 
	 0,33	 0,38 
	 0,34	 0,39 
	 0,36	 0,41 
	 0,37	 0,42 
	 0,38	 0,44 
	 0,40	 0,45

5/10

Hochlochziegel HLzW 	 550 
	 600 
	 650 
	 700 
	 750

	 0,19	 0,22 
	 0,20	 0,23 
	 0,20	 0,23 
	 0,21	 0,24 
	 0,22	 0,25

5/10
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13  Wärmetechnische Bemessungswerte

Zeile Stoff Rohdichteab ρ 
in 

kg/m3

Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit λB 

in W/(m·K)

Richtwert der  
Wasserdampf-Diffusions- 

widerstandszahlc μ

	 LM21/LM36f	 NM/DMf

Hochlochziegel HLzW 	 800 
	 850 
	 900 
	 950 
	 1000

	 0,23	 0,26 
	 0,23	 0,26 
	 0,24	 0,27 
	 0,25	 0,28 
	 0,26	 0,29

5/10

	 LM21/DM
Wärmedämmziegel nach bauaufsichtlicher  
Zulassung
(Richtwerte der Rohdichte und der  
Wärmeleitfähigkeit)

	 600 
	 600 
	 600 
	 600 
	 600 
	 650 
	 700 
	 750 
	 800 
	 800

	 0,070 
	 0,080 
	 0,090 
	 0,10 
	 0,11 
	 0,12 
	 0,13 
	 0,14 
	 0,16 
	 0,18

5/10

	 NM/DMf

4.2 Mauerwerk aus Kalksandsteinen  
nach DIN V 106 bzw. nach DIN EN 771-2  
in Verbindung mit DIN V 20000-402

	 1000 
	 1200 
	 1400

	 0,50 
	 0,56 
	 0,70

5/10

	 1600 
	 1800 
	 2000 
	 2200 
	 > 2400 
	 > 2600

	 0,79 
	 0,99 
	 1,1 
	 1,3 
	 > 1,6 
	 > 1,8

15/25

	 NM/DMf

4.3 Mauerwerk aus Hüttensteinen  
nach DIN 398

	 1000 
	 1200 
	 1400 
	 1600 
	 1800 
	 2000

	 0,47 
	 0,52 
	 0,58 
	 0,64 
	 0,70 
	 0,76

70/100

	 DMf

4.4 Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen (PP)  
nach DIN 4165-100 bzw. DIN EN 771-4  
in Verbindung mit DIN V 20000-404

	 350 
	 400 
	 450 
	 500 
	 550 
	 600 
	 650 
	 700 
	 750 
	 800

	 0,11 
	 0,13 
	 0,15 
	 0,16 
	 0,18 
	 0,19 
	 0,21 
	 0,22 
	 0,24 
	 0,25

5/10

4.5 Mauerwerk aus Betonsteinen
	 	LM21/DMf	 LM36f	 NMf

Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100, Gruppe 1e 

 
Steinbreite (cm)	 Anzahl der Kammerreihen 
	 17,5 - 20,0	 ≥ 2 
	 24,0	 2 - 4 
	 30,0	 3 - 5 
	 36,5	 4 - 6 
	 42,5	 ≥ 6 
	 49,0	 ≥ 6

	 450 
	 500 
	 550 
	 600 
	 650 
	 700 
	 800 
	 900 
	 1000 
	 1200 
	 1400 
	 1600

	 0,20	 0,21	 0,24 
	 0,22	 0,23	 0,26 
	 0,23	 0,24	 0,27 
	 0,24	 0,25	 0,29 
	 0,26	 0,27	 0,30 
	 0,28	 0,29	 0,32 
	 0,31	 0,32	 0,35 
	 0,34	 0,36	 0,39 
			   0,45 
			   0,53 
			   0,65 
			   0,74

5/10
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Zeile Stoff    Rohdichteab ρ 
in 

kg/m3

Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit λB 

in W/(m·K)

Richtwert der  
Wasserdampf-Diffusions- 

widerstandszahlc μ

	LM21/DMf	 LM36f	 NMf

Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und  
Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2 

 
Steinbreite (cm)	 Anzahl der Kammerreihen 
	 11,5 - 17,5	 1 
	 24,0	 2 
	 30,0	 2 
	 36,5	 3 
	 42,5	 5 
	 49,0	 5

	 450 
	 500 
	 550 
	 600 
	 650 
	 700 
	 800 
	 900 
	 1000 
	 1200 
	 1400 
	 1600

	 0,22	 0,23	 0,28 
	 0,24	 0,25	 0,30 
	 0,26	 0,27	 0,31 
	 0,27	 0,28	 0,32 
	 0,29	 0,30	 0,34 
	 0,30	 0,32	 0,36 
	 0,34	 0,36	 0,41 
	 0,37	 0,40	 0,46 
			   0,52 
			   0,60 
			   0,72 
			   0,76

5/10

Vollblöcke (Vbl,S-W) nach DIN V 18152-100 	 450 
	 500 
	 550 
	 600 
	 650 
	 700 
	 800 
	 900 
	 1000

	 0,14	 0,16	 0,18 
	 0,15	 0,17	 0,20 
	 0,16	 0,18	 0,21 
	 0,17	 0,19	 0,22 
	 0,18	 0,20	 0,23 
	 0,19	 0,21	 0,25 
	 0,21	 0,23	 0,27 
	 0,25	 0,26	 0,30 
	 0,28	 0,29	 0,32

5/10

Vollblöcke (Vbl) und Vbl-S nach DIN V 18152-100  
aus Leichtbeton mit anderen leichten Zuschlägen als  
Naturbims und Blähton

	 450 
	 500 
	 550 
	 600 
	 650 
	 700 
	 800 
	 900 
	 1000 
	 1200 
	 1400

	 0,22	 0,23	 0,28 
	 0,23	 0,24	 0,29 
	 0,24	 0,25	 0,30 
	 0,25	 0,26	 0,31 
	 0,26	 0,27	 0,32 
	 0,27	 0,28	 0,33 
	 0,29	 0,30	 0,36 
	 0,32	 0,32	 0,39 
	 0,34	 0,35	 0,42 
			   0,49 
			   0,57

5/10

	 1600 
	 1800 
	 2000

			   0,62 
			   0,68 
			   0,74

10/15

Vollsteine (V) nach DIN V 18152-100 	 450 
	 500 
	 550 
	 600 
	 650 
	 700 
	 800 
	 900 
	 1000 
	 1200 
	 1400

	 0,21	 0,22	 0,31 
	 0,22	 0,23	 0,32 
	 0,23	 0,25	 0,33 
	 0,24	 0,26	 0,34 
	 0,25	 0,27	 0,35 
	 0,27	 0,29	 0,37 
	 0,30	 0,32	 0,40 
	 0,33	 0,35	 0,43 
	 0,36	 0,38	 0,46 
			   0,54 
			   0,63

5/10

	 1600 
	 1800 
	 2000

			   0,74 
			   0,87 
			   0,99

15/10

Mauersteine nach DIN V 18153-100 aus Beton bzw. 
DIN EN 771-3 in Verbindung mit DIN V 20000-403

	 800 
	 900 
	 1000 
	 1200

			   0,60 
			   0,65 
			   0,70 
			   0,80

5/10

	 1400 
	 1600 
	 1800 
	 2000 
	 2200 
	 2400

			   0,90
			   1,1 
			   1,2 
			   1,4 
			   1,7 
			   2,1

20/30
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Zeile Stoff Wärmeleitfähigkeit Richtwert der  
Wasserdampf-Diffusions- 

widerstandszahlc μNennwert  λD [W/(m·K)] Bemessungswert λB [W/(m·K)]

5 Wärmedämmstoffe 
5.1 Mineralwolle (MW) 

nach DIN EN 13162
0,030
0,031

⁞
0,049
0,050

0,031
0,032

⁞
0,050
0,052

1

5.2 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 
nach DIN EN 13163

0,030
0,031

⁞
0,049
0,050

0,031
0,032

⁞
0,050
0,052

20/100

5.3 Extrudierter Polystyrolschaum (XPS)
nach DIN EN 13164

0,022
0,023

⁞
0,045

0,023
0,024

⁞
0,046

80/250

5.4 Polyurethan-Hartschaum (PU)
nach DIN EN 13165n

0,020
0,021

⁞
0,040

0,021
0,022

⁞
0,041

40/200

5.5 Phenolharz-Hartschaum (PF)
nach DIN EN 13166

0,020
0,021

⁞
0,035

0,021
0,022

⁞
0,036

10/60

5.6 Schaumglas (CG)
nach DIN EN 13167

0,037
0,038

⁞
0,049
0,050

⁞
0,055

0,038
0,039

⁞
0,050
0,052

⁞
0,057

sd ≥ 1500 mg

5.7 Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN EN 13168
Holzwolle-Platten (WW) 0,060

0,061
⁞

0,069
0,070

⁞
0,089
0,090

⁞
0,10

0,063
0,064

⁞
0,072
0,074

⁞
0,093
0,095

⁞
0,105

2/5

Holzwolle-Mehrschichtplatten nach DIN EN 13168 (WW-C)
Für die Berechnung des Bemessungswertes des Wärmedurchlasswiderstandes müssen die einzelnen Bemessungswerte der Wärmedurchlass- 
widerstände der Schichten addiert werden
mit expandiertem Polystyrolschaum (EPS)  
nach DIN EN 13163

0,030
0,031

⁞
0,049
0,050

0,031
0,032

⁞
0,050
0,052

20/50

mit Mineralwolle (MW)  
nach DIN EN 13162

0,030
0,031

⁞
0,049
0,050

0,031
0,032

⁞
0,050
0,052

1

Holzwolledeckschicht(en)  
nach DIN EN 13168

0,10
0,11
0,12 
0,13
0,14

0,12
0,13
0,14
0,16
0,17

2/5
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Zeile Stoff Wärmeleitfähigkeit Richtwert der  
Wasserdampf-Diffusions- 

widerstandszahlc μNennwert  λD [W/(m·K)] Bemessungswert λB [W/(m·K)]

5.8 Blähperlit (EPB)
nach DIN 13169

0,045
0,046

⁞
0,049
0,050

⁞
0,070

0,046
0,047

⁞
0,050
0,052

⁞
0,072

5

5.9 Expandierter Kork (ICB)
nach DIN EN 13170

0,040
0,041
0,042

⁞
0,045
0,046

⁞
0,049
0,050

⁞
0,054
0,055

0,049
0,050
0,052

⁞
0,055
0,057

⁞
0,060
0,062

⁞
0,066
0,068

5/10

5.10 Holzfaserdämmstoff (WF)
nach DIN EN 13171

0,032
0,033

⁞
0,049
0,050

⁞
0,060

0,034
0,035

⁞
0,051
0,053

⁞
0,063

3/5

Zeile Stoff Rohdichteab ρ 
in 

kg/m3

Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit λB 

in W/(m·K)

Richtwert der Wasserdampf- 
Diffusionswiderstandszahlc 

μ

6 Holz- und Holzwerkstoffe gemäß DIN EN ISO 10456
6.1 Konstruktionsholz 	 500

	 700
0,13
0,18

20/50
50/200

6.2 Holzwerkstoffe
Sperrholz 	 300

	 500
	 700
	 1000

0,09
0,13
0,17
0,24

50/150
70/200
90/220

110/250
Zementgebundene Spanplatte 	 1200 0,23 30/50
Spanplatte 	 300

	 600
	 900

0,10
0,14
0,18

10/50
15750
20/50

OSB-Platten 	 650 0,13 30/50
Holzfaserplatte, MDF-Platte 	 250

	 400
	 600
	 800

0,07
0,10
0,14
0,18

2/5
5/10

10/12
10/20

7 Beläge, Abdichtstoffe und Abdichtungsbahnen
7.1 Fußbodenbeläge

siehe DIN EN ISO 10456
7.2 Abdichtstoffe
7.3 Dachbahnen, Dachabdichtungsbahnen

Bitumendachbahn nach DIN 52128 	 (1200) 0,17 10000/80000
Nackte Bitumenbahnen nach DIN 52129 	 (1200) 0,17 2000/20000
Glasvlies-Bitumendachbahnen nach DIN 52143 - 0,17 20000/60000
Kunststoff-Dachbahn nach DIN 16729 (ECB) - - 50000/75000  (2,0K)

70000/90000  (2,0)
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Zeile Stoff Rohdichteab ρ 
in 

kg/m3

Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit λB 

in W/(m·K)

Richtwert der Wasserdampf- 
Diffusionswiderstandszahlc 

μ

Kunststoff-Dachbahn nach DIN 16730 (PVC-P) - - 10000/30000
Kunststoff-Dachbahn nach DIN 16731 (PIB) - - 40000/1750000

7.3 Dachbahnen, Dachabdichtungsbahnen
Bitumendachbahn nach DIN 52128 	 (1200) 0,17 10000/80000
Nackte Bitumenbahnen nach DIN 52129 	 (1200) 0,17 2000/20000
Glasvlies-Bitumendachbahnen nach DIN 52143 - 0,17 20000/60000
Kunststoff-Dachbahn nach DIN 16729 (ECB) - - 50000/75000  (2,0K)

70000/90000  (2,0)
Kunststoff-Dachbahn nach DIN 16730 (PVC-P) - - 10000/30000
Kunststoff-Dachbahn nach DIN 16731 (PIB) - - 40000/1750000

7.4 Folien siehe DIN EN ISO 10456
PTFE-Folien Dicke d ≥ 0,05 mm - - 10000
PA-Folie Dicke d ≥ 0,05 mm - - 50000
PP-Folie Dicke d ≥ 0,05 mm - - 1000

8 Sonstige gebräuchliche Stoffeh

8.1 Lose Schüttungen, abgedeckti

-	 aus porigen Stoffen:
	 Blähperlit
	 Blähglimmer
	 Korkschrot, expandiert
	 Hüttenbims
	 Blähton, Blähschiefer
	 Bimskies
	 Schaumlava

	 (≤ 100)
	 (≤ 100)
	 (≤ 200)
	 (≤ 600)
	 (≤ 400)
	 (≤ 1000)
	 (≤ 1200)
	 (≤ 1500)

	 0,060
	 0,070
	 0,055
	 0,13
	 0,16
	 0,19
	 0,22
	 0,27

3

-	 aus Polystyrolschaumstoff-Partikeln 	 (815) 	 0,050 3
-	 aus Sand, Kies, Splitt (trocken) 	 (1800) 	 0,70 3

8.2 Fliesen
 siehe DIN EN ISO 104568.3 Glas

8.4 Natursteine
8.5 Lehmbaustoffe 	 500

	 600
	 700
	 800
	 900
	 1000
	 1200
	 1400
	 1600
	 1800
	 2000

	 0,14
	 0,17
	 0,21
	 0,25
	 0,30
	 0,35
	 0,47
	 0,59
	 0,73
	 0,91
	 1,1

5/10

8.6 Böden, naturfeucht
Erdreich - Ton, Schlick, Schlamm 
Sand, Kies

1200-1800
1700-2200

	 1,5
	 2,0 50/50

8.7 Kerarmik und Glasmosaik
Keramik, Porzellan
Natronglas
Quarzglas
Glasmosaik

	 2300
	 2500
	 2200
	 2000

1,3
1,0
1,4
1,2

∞
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Zeile Stoff Rohdichteab ρ 
in 

kg/m3

Bemessungswert der  
Wärmeleitfähigkeit λB 

in W/(m·K)

Richtwert der Wasserdampf- 
Diffusionswiderstandszahlc 

μ

8.8 Metalle
Aluminiumlegierungen
Bronze
Messing
Kupfer
Gusseisen
Blei
Stahl
Nichtrostender Stahl
Zink

	 2800
	 8700
	 8400
	 8900
	 7500
	 11300
	 7800
	 7900
	 7200

	 160
	 65
	 120
	 380
	 50
	 35
	 50
	 17
	 110

∞

8.9 Massive Kunststoffe
Acrylkunststoffe
Polycarbonate
Polytetrafluorethylenkunststoffe (PTFE)
Polyvinylchlorid (PVC)
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Polyacetatkunststoffe
Polyamid (Nylon)
Polyamid 6.6 mit 25 % Glasfasern
Polyethylen/Polythen, hohe Rohdichte
Polyethylen/Polythen, niedrige Rohdichte
Polystyrol
Polypropylen
Polypropylen mit 25 % Glasfasern
Polyurethan (PU)
Epoxydharz
Phenolharz
Polyesterharz

	 1050
	 1200
	 2200
	 1390
	 1180
	 1410
	 1150
	 1450
	 980
	 920
	 1050
	 920
	 1200
	 1200
	 1200
	 1300
	 1400

0,20
	 0,20
	 0,25

0,17
0,18
0,30
0,25
0,30
0,50
0,33
0,16
0,22
0,25
0,25

	 0,20
	 0,30
	 0,19

	 10000
	 5000
	 10000
	 50000
	 50000
	 100000
	 50000
	 50000
	 100000
	 100000
	 100000
	 10000
	 10000
	 6000
	 10000
	 100000
	 10000

8.10 Gummi

Naturkautschuk
Neopren
Butylkautschuk
Schaumgummi
Hartgummi
Ethylen-Propylene-Dien
Polyisobutylenkautschuk
Polysulfid
Butadien

	 910
	 1240
	 1200
	 60-80
	 1200
	 1150
	 930
	 1700
	 980

0,13
	 0,23
	 0,24
	 0,06
	 0,17
	 0,25
	 0,20
	 0,40
	 0,25

	 10000
	 10000
	 200000
	 7000
	 ∞
	 6000
	 10000
	 10000
	 100000

a	� Die in  Klammern angegebenen Rohdichte-
werte dienen nur zur Ermittlung der flächen-
bezogenen Masse, z.B. für den Nachweis des 
sommerlichen Wärmeschutzes.

b	� Die bei den Steinen genannten Rohdichten 
entsprechen den Rohdichteklassen der zitier-
ten Stoffnormen.

c	� Es ist jeweils der für die Baukonstruktion 
ungünstigere Wert einzusetzen. Bezüglich der 
Anwendung der μ-Werte siehe DIN 4108-3.

d	� Bei Quarzsand erhöhen sich die Bemessungs-
werte der Wärmeleitfähigkeit um 20 %.    

e	� Die Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit 
sind bei Hohlblöcken mit Quarzsandzusatz für 
2 K Hbl um 20 % und für 3 K Hbl bis 6 K Hbl 
um 15 % zu erhöhen.

f	� Bezeichnung der Mörtelartelarten nach  
DIN 1053-1 : 1996-11:  
- NM - Normalmauermörtel; 
- LM21 - Leichtmauermörtel mit  
	 λ = 0,21 W/(m·K); 
- LM36 - Leichtmauermörtel mit  
	 λ = 0,36 W/(m·K); 
- DM - Dünnbettmörtel.

g	� Der sd-Wert ist die diffusionsäquivalente Luft-
schichtdicke [m], welche sich aus dem Produkt 
der Schichtdicke eines Materials [m] mit der 
dimensionslosen Wasserdampf-Diffusions- 
widerstandszahl μ berechnet.

h	� Diese Stoffe sind hinsichtlich ihrer wärme- 
schutztechnischen Eigenschaften nicht 
genormt. Die angegebenen Wärmeleitfähig-
keitswerte stellen obere Grenzwerte dar. 

i	� Die Dichte wird bei losen Schüttungen als 
Schüttdichte angegeben.
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13.3  �Historisches 
Ziegelmauerwerk

Die Werte der Wärmeleitfähigkeit 
von Ziegelmauerwerk sind seit Beste-
hen der DIN 4108 normativ geregelt. 
So enthält die Ausgabe von 1952 Re-
chenwerte der Wärmeleitfähigkeit für  
Ziegelmauerwerk in Abhängigkeit der 

Steinrohdichte. Die erste Mauerziegel- 
norm ist im August 1922 veröffentlicht 
worden. Die aus dieser Zeit stammen-
den Ziegel hatten gewöhnlich Abmes-
sungen von 25 cm · 12 cm · 6,5 cm,  
das sog. Reichsmaß. Die Wärmeleit-
fähigkeit eines so beschaffenen Mau-
erwerks war normativ noch nicht 
beschrieben. Aufzeichnungen ver-

schiedener Autoren weisen eine  
Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,6 und 
1,1 W/(m·K) auf.

Lochziegel sind in DIN 105 ab Ausgabe 
1952 aufgeführt. Damit waren Stein-
rohdichten bis zu 1200 kg/m3 möglich. 
Die Anordnung in Wanddickenrichtung 
versetzter Stege zur Verringerung der 

Tabelle 13.3: �Bemessungswerte λB der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk gemäß DIN 4108  
im historischen Wandel

Zeitraum Typ Format Rohdichte ρ 
[kg/m3] 

Bemessungswert λ [W/(m·K)]

NM LM21/LM36

ab 1952
DIN 4108:1952-7 
DIN 4108:1960-5 
DIN 4180:1969-8

KMz, KK 	 ≥ 1900 1,05
KHLz, KHK 0,79
MZ, HLz 	 1000 0,46

	 1200
	 1400
	 1800

0,52
0,60
0,79

ab 1981
DIN 4108-4:1981-8
DIN 4108-4:1985-12

KMz, KHLz,
KK, KHK

	 1800
	 2000
	 2200

0,81
0,96
1,20

MZ, HLz 	 1200
	 1400
	 1600
	 1800
	 2000

0,50
0,58
0,68
0,81
0,96

HLz A+B 	 700
	 800
	 900
	 1000

0,36
0,39
0,42
0,45

0,30
0,33
0,36
0,39

HLz W ≥ 238 mm 	 700
	 800
	 900
	 1000

0,30
0,33
0,36
0,39

0,24
0,27
0,30
0,33

ab 1991
DIN 4108-4:1991-11
DIN 4108-4:1998-03

KK, KHK 	 1800
	 2000
	 2200

0,81
0,96
1,20

MZ, HLz 	 1200
	 1400
	 1600
	 1800
	 2000

0,50
0,58
0,68
0,81
0,96

HLz A+B 	 700
	 800
	 900
	 1000

0,36
0,39
0,42
0,45

0,30
0,33
0,36
0,39

HLz W ≥ 238 mm 	 700
	 800
	 900
	 1000

0,30
0,33
0,36
0,39

0,24
0,27
0,30
0,33

ab 2002
DIN 4108-4:2002-02
DIN 4108-4:2003-06
DIN 4108-4:2004-07

siehe DIN 4108-4:2017-03 bzw. Tabelle 13.2, Abschnitt 4.1

KMz, KHLz = Klinker; KK, KHK = Keramikklinker; MZ = Vollziegel; HLz = Hochlochziegel; NM = Normalmauermörtel; LM = Leichtmauermörtel
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Wärmeleitfähigkeit ist dort erstmalig 
beschrieben. Porosierte Lochziegel sind 
ab etwa 1970 auf dem Markt angeboten 
worden. In Verbindung mit den Stein- 
lochungen waren Rohdichten bis zu  
600 kg/m3 möglich. Eine weitere Ab-
senkung der Wärmeleitfähigkeit von 
Ziegelmauerwerk resultierte aus der 
Entwicklung von wärmedämmenden 

Leichtmauermörteln (LM) und die mör-
tellose Stoßfuge mit Verzahnung. Am 
vorläufigen Ende der Entwicklungsskala 
steht die Einführung der Dünnbettlager-
fuge (DBM) etwa 1985, die bei in Stein-
höhe plan geschliffenen Ziegeln zu einer 
weiteren Verringerung der Wärmeleit-
fähigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Druckfestigkeiten des Mauerwerks 

und schnellerer Verarbeitbarkeit führte. 
Die Wärmeleitfähigkeit dieser Produkte 
ist in der Regel den allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen und Bauartge-
nehmigungen zu entnehmen.

Tabelle 13.4: �Wärmedurchgangskoeffizienten UMW von historischem Ziegelmauerwerk gemäß DIN EN ISO 6946
Zeitraum Typ Rohdichte ρ 

[kg/m3]

UMW
1 [W/(m2·K)]

Normalmauermörtel  
Wanddicke d in cm

Leichtmauermörtel 
Wanddicke d in cm

24,0 36,5 24,0 36,5
ab 1952
DIN 4108:1952-7 
DIN 4108:1960-5 
DIN 4108:1969-8

KMz, KK 	 ≥ 1900 2,32 1,82
KHLz, KHK 	 ≥ 1900 1,98 1,51
MZ, HLz 	 1000

	 1200
	 1400
	 1800

1,38
1,51
1,66
1,98

1,00
1,11
1,23
1,51

ab 1981
DIN 4108-4:1981-8
DIN 4108-4:1985-12

KMz, KHLz,
KK, KHK

	 1800
	 2000
	 2200

2,01
2,21
2,49

1,53
1,72
1,98

MZ, HLz 	 1200
	 1400
	 1600
	 1800
	 2000

1,47
1,62
1,80
2,01
2,21

1,07
1,20
1,35
1,53
1,72

HLz A+B 	 700
	 800
	 900
	 1000

1,15
1,22
1,29
1,36

0,82
0,88
0,93
0,99

1,00
1,08
1,15
1,22

0,70
0,76
0,82
0,88

HLz W 	 700
	 800
	 900
	 1000

1,00
1,08
1,15
1,22

0,70
0,76
0,82
0,88

0,83
0,92
1,00
1,08

0,58
0,64
0,70
0,76

ab 1991
DIN 4108-4:1991-11
DIN 4108-4:1998-03

KK, KHK 	 1800
	 2000
	 2200

2,01
2,21
2,49

1,53
1,72
1,98

MZ, HLz 	 1200
	 1400
	 1600
	 1800
	 2000

1,47
1,62
1,80
2,01
2,21

1,07
1,20
1,35
1,53
1,72

HLz A+B 	 700
	 800
	 900
	 1000

1,15
1,22
1,29
1,36

0,82
0,88
0,93
0,99

1,00
1,08
1,15
1,22

0,70
0,76
0,82
0,88

HLz W 	 700
	 800
	 900
	 1000

1,00
1,08
1,15
1,22

0,70
0,76
0,82
0,88

0,83
0,92
1,00
1,08

0,58
0,64
0,70
0,76

ab 2002
DIN 4108-4:2002-02
DIN 4108-4:2004-07
DIN 4108-4:2007-06
DIN 4108-4:2013-02
DIN 4108-4:2017-03

MZ, HLz, KK
KHK

	 1200
	 1400
	 1600
	 1800
	 2000
	 2200
	 2400

1,47
1,62
1,80
2,01
2,21
2,49
2,68

1,07
1,20
1,35
1,53
1,72
1,96
2,16
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14.1  Normen und Regelwerke
[R1]	� EU-Kommission: Europäische 

Richtlinie 2010/31/EU Perfor-
mance of Building Directive 
(EPBD), Ausgabe Juli 2010, 
Brüssel.

[R2]	� Bundesregierung: „Gesetz zur 
Einsparung von Energie und zur 
Nutzung erneuerbarer Energien 
zur Wärme- und Kälteerzeu-
gung in Gebäuden“ (Gebäude-
energiegesetz – GEG), Bundes-
gesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I 
Nr. 37, 13. August 2020, Bonn.

[R3]	� Bundesregierung: Viertes Ge-
setz zur Änderung des Energie-
einsparungsgesetzes (EnEG), 
Bundesgesetzblatt Jahrgang 
2013, Teil I, Nr. 36,  
12. Juli 2013, Bonn.

[R4]	� Bundesregierung: Gesetz zur 
Förderung Erneuerbarer Energi-
en im Wärmebereich (Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz –  
EEWärmeG), Bundesgesetz-
blatt, Jahrgang 2008, Teil I,  
Nr. 36, 18. August 2008, Bonn.

[R5]	� DIN V 18599: Energetische 
Bewertung von Gebäuden –  
Berechnung des Nutz-, End- 
und Primärenergiebedarfs für 
Heizung, Kühlung, Lüftung, 
Trinkwarmwasser und Beleuch-
tung – Teile 1 bis 11,  
Ausgabe September 2018.

[R6]	� DIN 4108-2: Wärmeschutz und 
Energie-Einsparung in Gebäu-
den – Teil 2: Mindestanforde-
rungen, Ausgabe Februar 2013.

[R7]	� DIN 4108-2: Wärmeschutz und 
Energie-Einsparung in Gebäu-
den; Beiblatt 2: Wärmebrücken 
– Planungs- und Ausführungs-
beispiele, mit CD-ROM,  
Ausgabe Juni 2019.

[R8]	� DIN 4108-3: Wärmeschutz und 
Energie-Einsparung in Gebäu-
den – Teil 3: Klimabedingter 
Feuchteschutz – Anforderun-
gen, Berechnungsverfahren 
und Hinweise für Planung und 
Ausführung,  
Ausgabe Oktober 2018

[R9]	� DIN 4108-4: Wärmeschutz  
und Energie-Einsparung in 
Gebäuden – Teil 4: Wärme-  
und feuchteschutztechnische 
Bemessungswerte,  
Ausgabe März 2017

Zeitraum Typ Rohdichte ρ 
 

[kg/m3]

UMW
1 [W/(m2·K)]

Normalmauermörtel  
Wanddicke d in cm

Leichtmauermörtel 
Wanddicke d in cm

24,0 36,5 24,0 36,5
DIN 4108-4:2002-02
DIN 4108-4:2004-07
DIN 4108-4:2007-06
DIN 4108-4:2013-02
DIN 4108-4:2017-03

HLz A+B 	 550
	 600
	 650
	 700
	 750
	 800
	 850
	 900
	 950
	 1000

1,05
1,08
1,13
1,15
1,20
1,22
1,27
1,29
1,34
1,36

0,74
0,76
0,80
0,82
0,86
0,88
0,92
0,93
0,97
0,99

0,92
0,94
1,00
1,02
1,08
1,10
1,15
1,18
1,20
1,25

0,64
0,66
0,70
0,72
0,76
0,78
0,82
0,84
0,86
0,90

HLz W 	 550
	 600
	 650
	 700
	 750
	 800
	 850
	 900
	 950
	 1000

0,77
0,80
0,80
0,83
0,86
0,89
0,89
0,92
0,94
0,97

0,53
0,56
0,56
0,58
0,60
0,62
0,62
0,64
0,66
0,68

0,68
0,71
0,71
0,74
0,77
0,80
0,80
0,83
0,86
0,89

0,47
0,49
0,49
0,52
0,54
0,56
0,56
0,58
0,60
0,62

1 �Berücksichtigte Putzdicken: Außen: 15 mm Kalkzement-Putz; Innen: 12 mm Gipsputz 
KMz, KHLz = Klinker; KK, KHK = Keramikklinker; MZ = Vollziegel; HLz = Hochlochziegel

14  Literatur
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[R10]	�DIN V 4108-6: Wärmeschutz 
und Energie-Einsparung in 
Gebäuden – Teil 6: Berechnung 
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be März 2018.
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und -produkte. Wärme- und 
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technischen Nenn- und Bemes-
sungswerte, Ausgabe Mai 2010.

[R19]	� DIN EN ISO 10077-1: Wärme- 
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tern, Türen und Abschlüssen – 
Berechnung des Wärmedurch-
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[R27]	�Landesregierung Baden-Würt-
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Dieses Kapitel enthält Hinweise zu 
den wichtigsten, im Rahmen der 
GEG-Nachweisführung zu verwenden-
den Normen. Das GEG verweist bei 
Normen stets auf das Ausgabedatum 
des Regelwerkes. Ältere Normausga-
ben aber auch jüngere Folgeausgaben 
dürfen im Nachweisverfahren aus-
drücklich nicht verwendet werden. 
Jede Norm ist mit ihrem Erscheinungs-
datum gekennzeichnet. DIN Normen 
und VDI Richtlinien können beim 
Beuth Verlag, Berlin erworben werden.

DIN V 18599: Energetische Bewer-
tung von Gebäuden – Berechnung 
des Nutz-, End- und Primärenergie-
bedarfs für Heizung, Kühlung,  
Lüftung, Trinkwarmwasser und  
Beleuchtung: 2018-09
Berechnungsnorm in 11 Teilen als 
Regelverfahren zur Ermittlung des 
Energiebedarfs von Wohn- und Nicht-
wohngebäuden als Neubauten und 
Bestandsgebäude. Ersetzt ab 1. Januar 
2024 das bis dahin alternativ geltende 
Rechenverfahren für Wohngebäude 
gemäß DIN V 4108-6 in Verbindung 
mit DIN V 4701-10.

DIN EN 832: Wärmetechnisches Ver-
halten von Gebäuden – Berechnung 
des Heizenergiebedarfs, Wohnge-
bäude: 2003-06
Basisnorm zur DIN V 4108-6, zusätz-
lich mit Aussagen zur Genauigkeit des 
Verfahrens und Fehlerabschätzung 
(Norm zurückgezogen).

DIN 1946-6: Raumlufttechnik –  
Teil 6: Lüftung von Wohnungen – 
Allgemeine Anforderungen, Anfor-
derungen an die Auslegung, Ausfüh-
rung, Inbetriebnahme und Übergabe 
sowie Instandhaltung: 2019-12
Bemessung und Ausführung von Lüf-
tungsmaßnahmen in Wohnungen.

DIN 4108-1: Wärmeschutz im Hoch-
bau, Größen und Einheiten: 1981-08 
Ist zurückgezogen und durch euro- 
päische Normen DIN EN ISO 7354 
und DIN EN ISO 9346 ersetzt.

DIN 4108-2: Wärmeschutz und 
Energie-Einsparung in Gebäuden, 
Mindestanforderungen an den  
Wärmeschutz: 2013-02
Tabellierte Werte von minimalen Wär-
medurchlasswiderständen von Bautei-
len, Anforderungen an Wärmebrücken 
zur Vermeidung von Tauwasser und 
Schimmelpilzbildung, Anforderungen 
und Nachweisführung zum sommer- 
lichen Wärmeschutz.

DIN 4108-3: Wärmeschutz und 
Energie-Einsparung in Gebäuden, 
Klimabedingter Feuchteschutz,  
Anforderungen, Berechnungsver- 
fahren und Hinweise für Planung  
und Ausführung: 2018-10
Rechenverfahren zur Dampfdiffusion, 
Schlagregenschutz.

DIN 4108-4: Wärmeschutz und  
Energie-Einsparung in Gebäuden, 
Wärme- und feuchteschutztech- 
nische Bemessungswerte: 2017-03
Tabellierte Bemessungswerte genorm-
ter Baustoffe für wärmeschutztech- 
nische Berechnungen.  

DIN V 4108-6: Wärmeschutz und 
Energie-Einsparung in Gebäuden, Be-
rechnung des Jahresheizwärme- und 
Jahresheizenergiebedarfs: 2003-06
Rechenprozedur und Randbedin-
gungen zum Nachweisverfahren zur 
Bestimmung des Jahresheizwärme- 
bedarfs. (Berichtigung 1, 2004-03)

DIN 4108-7: Wärmeschutz und 
Energie-Einsparung in Gebäuden, 
Luftdichtheit von Gebäuden –  
Planungs- und Ausführungsempfeh-
lungen sowie -beispiele: 2011-01
Zeichnerische Darstellung luftdichter 
Bauteilanschlüsse und Empfehlung 
von Materialien, Definition und 
Anforderung an Luftwechselzahl bei 
Dichtheitsprüfung.

DIN 4108-10: Wärmeschutz und 
Energie-Einsparung in Gebäuden, An-
wendungsbezogene Anforderungen 
an Wärmedämmstoffe – Werkmäßig 
hergestellte Wärmedämmstoffe:  
2015-12
Definition und tabellierte Kurzzeichen 
zu Anwendungsbereichen von Wär-
medämmstoffen.

DIN 4108 Beiblatt 2: Wärmeschutz 
im Hochbau, Beiblatt 2, Wärme- 
brücken – Planungs- und Ausfüh-
rungsbeispiele: 2019-06
Zeichnerische Darstellung wärme-
brückenarmer Anschlussdetails zur 
Inanspruchnahme eines reduzier-
ten Wärmebrückenzuschlags im 
GEG-Nachweisverfahren.

DIN EN ISO 6946: Bauteile –  
Wärmedurchlasswiderstand und 
Wärmedurchgangskoeffizient –  
Berechnungsverfahren: 2018-03
Berechnung von Wärmedurchgangs-
koeffizienten nicht transparenter Bau-
teile, auch mit Luftschichten und aus 
zusammengesetzten Querschnitten.

DIN EN ISO 10211: Wärmebrücken 
im Hochbau – Wärmeströme und 
Oberflächentemperaturen, Detail-
lierte Berechnungen: 2018-03
Beschreibung allgemeiner Rechenver-
fahren zur numerischen Berechnung 
von zwei- und dreidimensionalen 
Wärmebrücken.

DIN EN ISO 10456: Baustoffe und 
Bauprodukte, Wärme und feuchte-
technische Eigenschaften, Tabellierte 
Bemessungswerte und Verfahren zur 
Bestimmung der wärmeschutztech- 
nischen Nenn- und Bemessungs- 
werte: 2010-05
Bemessungsverfahren und tabellierte 
Werte üblicher Baustoffe über die 
DIN 4108-4 hinaus.

15  Führer durch die Normung
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DIN EN ISO 13370: Wärmetechni-
sches Verhalten von Gebäuden –  
Wärmeübertragung über das Erd-
reich – Berechnungsverfahren:  
2018-03
Ausführliche Berechnung des Wärme-
durchgangs erdreichberührter Bau- 
teile unter Berücksichtigung instatio-
närer Temperatureffekte.

DIN EN ISO 10077-2: Wärmetechni-
sches Verhalten von Fenstern, Türen 
und Abschlüssen – Berechnung des 
Wärmedurchgangskoeffizienten – 
Teil 2: Numerisches Verfahren für 
Rahmen: 2018-01.
Randbedingungen zur rechnerischen 
Ermittlung der Wärmedurchgangs-
koeffizienten von Fenstern und - 
Zusatzelementen.

DIN EN ISO 9972: Wärmetechni-
sches Verhalten von Gebäuden – 
Bestimmung der Luftdurchlässigkeit 
von Gebäuden – Differenzdruckver-
fahren: 2018-12:
Beschreibung und Anforderungen 
zum „Blower-Door-Test“, Ersatz für die 
bisher gültige DIN EN 13829. 

DIN V 4701-12: Energetische Bewer-
tung heiz- und raumlufttechnischer 
Anlagen im Bestand – Teil 12: Wär-
meerzeuger und Trinkwassererwär-
mung: 2004-02.
Kennwerte und Aufwandszahlen  
zur energetischen Bewertung von 
Wärmerzeugern bei Bestandswohn- 
gebäuden.

Abluft
Die aus dem Raum abströmende Luft.

Außenbauteil - Luftdurchlass ALD
Luftdurchlass in der Gebäudehülle, der 
das geplante Durchströmen von Luft 
ermöglicht.

Außenluft
Die aus dem Freien über eine Lüftungs- 
anlage angesaugte Luft (auch Frischluft 
genannt).

Energieträger
Bei fossilen Energieträgern die Art des 
Brennstoffs oder der elektrische Strom 
zum Betreiben eines Wärmeerzeugers 
bzw. von Hilfsaggregaten.

Energieverbrauch
Am Energiezähler gemessene End- 
energiemenge, die individuellem Ver-
brauchsverhalten und z.B. den Kli-
mabedingungen des Abrechnungszeit-
raums folgt. 

Erdwärmetauscher
Vorerwärmung der Zuluft einer Lüf-
tungsanlage über ein im Erdreich ver-
legtes Rohrleitungsnetz mit Konden- 
satabscheider.         

Fensterlüftung
Über dass Öffnen der Fenster erfolgt 
eine freie Lüftung in Abhängigkeit der 
Windanströmung und des Auftriebs 
durch Lufttemperaturunterschiede.

Fortluft
Die ins Freie über eine Lüftungsanlage 
abgeblasene Luft.

Gebäudenutzfläche
Die Nutzfläche eines Wohngebäu-
des, die beheizt oder gekühlt wird. Sie 
weicht im Regelfall von der Wohnflä-
che und der Nettogrundfläche ab.

Geothermie
Die dem Erdreich über eine Wärme-
pumpe entnommene Wärmeenergie.

Heizenergiebedarf
Rechnerischer Endenergiebedarf zur 
Erzeugung von Heizwärme unter Be-
rücksichtigung normierter Nutzungs- 
und Klimarandbedingungen und der 
Effizienz der verwendeten Anlagen-
komponenten.

Heizlast
Wärmeleistung, die ein Heizerzeuger 
in Abhängigkeit der Wärmeverluste  
zum Erreichen einer gewünschten 
Raumtemperatur aufbringen muss [W].

Heizwärmebedarf (jährlicher)
Rechnerische Wärmemenge (absolut 
oder flächenbezogen), die einem Raum 
oder einer Zone über die Heizflächen 
zugeführt werden muss, um die ge-
wünschten Raumtemperaturen unter 
bestimmten Nutzungs- und Klimabe-
dingungen zu gewährleisten [kWh/a 
oder kWh/(m2·a)].

Infiltration
Durch Konstruktionsfugen und Fehl-
stellen der Gebäudehülle hindurchge-
hende unkontrollierbare Luftströme.

Isothermen
Linien gleicher Temperatur in Bauteil-
schichten oder auf Bauteiloberflächen.

Konvektion
Wärmetransport über erzwungene 
oder freie Luftströmungen an Oberflä-
chen.

Luftdichtheit
Eine luftdichte Gebäudehülle wird zur 
Vermeidung unkontrollierter Infiltrati-
onsluftwechsel und eines konvektiven 
Feuchtedurchgangs durch die Kon- 
struktion nach DIN 4108-7 gefordert.

Luftwechselzahl
Gibt an, wie häufig das Luftvolumen ei-
ner Zone innerhalb einer Stunde über 
freie oder maschinelle Lüftung ausge-
wechselt wird [h-1].
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Niedrigstenergiehaus
Gemäß Richtlinie des EU-Parlaments 
ein Gebäude, das eine sehr hohe Ge-
samtenergieeffizienz aufweist. Der 
sehr geringe Energiebedarf soll zu 
einem ganz wesentlichen Teil durch 
Energie aus erneuerbaren Quellen ge-
deckt werden.

Photovoltaik
Nutzung der Sonnenstrahlung zur Er-
zeugung von elektrischem Strom aus 
Photovoltaikzellen.

Primärenergie
Rechnerische Energiemenge, die über 
den Endenergiebedarf hinaus deren 
vorgelagerte, nicht erneuerbare Pro-
zessenergie zu Gewinnung, Transport 
und Veredelung berücksichtigt.

Raumklimagerät
Elektrische Maschine (meist Hubkol- 
benverdichter) zur Verringerung des 
Temperaturniveaus der Raumluft durch  
Wärmeaustausch am Verdampfer und 
Verdichtung eines Kältemittels im zur 
Außenluft angeordneten Verflüssiger 
oder Kondensator (vgl. Wärmepumpe).

Referenzgebäude
Spiegelbild des real geplanten Gebäu-
des mit einer standardisierten Bauaus-
führung und Anlagentechnik gemäß 
GEG-Vorgabe zur Festlegung des zu-
lässigen Primärenergiebedarfs.

Solarthermie
Nutzung der thermischen Energie der 
Solarstrahlung, z.B. über Solarkollekto-
ren zur Wassererwärmung.

Sole
Wasser-Glykol-Gemisch zur Wärme-
übertragung im geschlossenen Kreis-
lauf einer Wärmepumpe mit Erdreich 
als Wärmequelle.

Transmissionswärmeverlust
Wärmestrom durch die wärmetau-
schende Gebäudehülle als Produkt  
aus Wärmedurchgangskoeffizient U 
und Bauteilfläche A [W/K]. Kann auch 
auf die Hüllfläche bezogen sein [Hı

T] 
[W/(m2·K)].       

Volumenstrom
Volumentransport eines flüssigen oder 
gasförmigen Mediums pro Zeiteinheit.

Wärmedurchgangskoeffizient U
Der U-Wert gibt den Wärmestrom an, 
der durch 1 m2 Bauteilfläche bei 1 K 
Temperaturdifferenz der angrenzenden  
Lufttemperaturen fließt [W/(m2·K)]. Je 
niedriger der U-Wert, desto höher die 
Wärmedämmung.

Wärmedurchlasswiderstand
Der Widerstand, den die Bauteil-
schichten mit 1 m2 Bauteilfläche dem 
Wärmestrom bei 1 K Temperaturdiffe-
renz zwischen deren Oberflächen ent-
gegensetzen. Kehrwert des U-Wertes 
ohne die Wärmeübergangswiderstän-
de zwischen Oberflächen und Umge-
bungsluft [(m2·K)/W].

Wärmeleitfähigkeit λ
Wärmestrom in Watt, der durch eine 
1 m2 große Schicht mit 1 m Dicke hin-
durchgeht, wenn die Temperaturdif-
ferenz zwischen den Oberflächen 1 K 
beträgt [W/(m·K)]. Im Rahmen wärme-
schutztechnischer Nachweise ist der 
Bemessungswert λB zu verwenden.

Wärmepumpe
Elektrische Maschine (meist Hub-
kolbenverdichter) zur Erhöhung des 
Temperaturniveaus der Wärmequelle 
(Erdreich, Grundwasser, Außenluft) mit 
Expansion am Verdampfer und Ver-
dichtung eines Kältemittels im raum-
seitigen Verflüssiger/Kondensator.

Wärmetauscher
Übertragung von Wärmeenergie eines  
warmen, flüssigen oder gasförmigen 
Mediums auf ein kälteres Medium, 
auch Wärmeübertrager (WÜT) ge-
nannt).

Zuluft
Die dem Raum zugeführte Luft über 
Fenster oder mechanische Lüftungs-
anlage.
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Abminderungsfaktor (Solarstrahlung)	11
Anforderungen (GEG)	 46
Anlagenluftwechsel	 13
Aufwandszahl	 39,55
Ausnutzungsgrad  
	 (der Gewinne)	 13,14,15
Außenwände	 12,20

Bemessungswert der Wärme- 
	 leitfähigkeit	 18,72
Bestandswohngebäude	 50,65
Biogene Brennstoffe	 41
Biomasseerzeuger	 44
Bodenplatten	 29
Brennwert-Heizungsanlage	 36
Brennwertnutzung	 38
Bruttovolumen	 9,46

Dächer	 12,19,27
Decken	 8,29
Dichtheitsprüfung	 48
DIN-Normen	 84
Drahtanker	 22,32

Endenergie	 6,13
Energieausweis	 50
Energiebedarf	 3
Energiebilanz	 7,16
Energieeinspargesetz (EnEG)	 3
Energieverbrauch	 6
Erdberührte Bauteile	 19

Fenster	 19,25
Flächenheizungen	 38,64
Fossile Brennstoffe	 16,39,41

Gebäudenutzfläche	 16,42,46
Gesamtenergiedurchlassgrad	 11,26
Gesetzestext	 6
Glasvorbauten (unbeheizt)	 12,61

Heizbetrieb (reduziert)	 13
Heizenergiebedarf	 3,15
Heizkörpernische	 66
Heizwärmebedarf	 7,13
Hilfsenergie (elektrisch)	 15,56
Historisches Ziegelmauerwerk	 82

Innenwände	 24
Interne Wärmequellen	 11

Jahresnutzungsgrad (Heizkessel)	 38

Kellerwände (im Erdreich)	 24
KfW-Effizienzhaus 55	 56
Klimadaten (Referenzklima)	 13,14
Kühlenergie	 40

Langwellige Abstrahlung	 10
Leichte Gebäude/Bauart	 15,64
Luftdichtheit	 9,33
Luftdichtheitskonzept	 34
Luftdichtheitsschicht	 34,35
Luftschicht (stehend, belüftet)	 18
Lüftungswärmeverlust	 9
Luftwechselzahl	 10,33,35

Mechanische Lüftungsanlagen	 10
Mindestwärmeschutz	 20,30,72
Monatsbilanz(verfahren)	 5,7

Nachtabsenkung	 13
Nettovolumen	 9
Normen 	 84
Nutzereinfluss	 16
Nutzfläche	 16,33

Opake Bauteile	 10,11

Passive Solarenergienutzung	 71
Pellets	 36,43
Perimeterdämmung	 8,20
Photovoltaik (PV)	 41,42
Primärenergiebedarf	 16
Primärenergiefaktor	 41

Rahmenanteil	 12,25
Raum(luft)temperatur	 7,17
Referenzgebäude	 3,7,16,38,48
Regenerative Energien	 8,15,37
Rollläden	 11,61

Schwere Gebäude/Bauart	 15,64
Solarabsorption	 11,12
Solareinträge	 13
Solarstrahlung	 11,14,16,26
Sommerklimaregion	 61
Sommerlicher Wärmeschutz	 49,61
Sonneneintragskennwert	 49,61
Sonnenschutzvorrichtungen	 48,63
Speicherverluste	 11,36
Stillstandsverluste	 39
Strangschema (Heizungsanlage)	 36

Temperatur-Korrekturfaktor	 8,54
Thermische Solaranlage	 7,37,56
Transmissionswärmeverlust	 8,31,54
Transparente Wärme- 
	 dämmung (TWD)	  12
Trinkwarmwasserbedarf	 7,15,36

Übergabeverluste	 39
Umkehrdach	 19,20

Verschattung	 7,11,63
Verteilverluste	 17,36,39

Wärmebrücken	 8,16,30,48
Wärmebrückendetails	 49
Wärmedurchgangskoeffizient	 8,12,18
Wärmedurchlasswiderstand	 8,12,18
Wärmegewinn-/Verlustverhältnis	 15
Wärmegewinne	 15
Wärmeleitfähigkeit	 18,21,68,73
Wärmepumpe	 36,40,43
Wärmerückgewinnung	 7,10,13,37
Wärmespeicherfähigkeit	 14,64
Wärmestrom(verlauf)	 18,30
Wärmeübergangswiderstand	10,18,72
Wärmeübertragende Umfassungs- 
	 fläche	 8,31,65
Wärmeverluste	 8,13,30
Wetterdaten (Deutschland)	 14,16
Wirksame Wärmespeicher- 
	 fähigkeit	 15,64
Wirtschaftlichkeitsgebot	 3
Wohnfläche	 7,35,46,65

Zeitkonstante	 15
Ziegelmauerwerk	 20,75
Zirkulation (Trinkwasser)	 36,48
Zulassungsziegel	 21
Zusatzgedämmte Außenwände	 23
Zweischalige Außenwände	 22

17  Stichwortverzeichnis
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